
Ein Verfahren in Kooperation und unter der Schirmherrschaft von:Betreut von:

AUSLOBUNG
Hochbaulicher und 
freiraumplanerischer 
Realisierungs- 
wettbewerb nach 
RPW

Grundstück:
Gartenstadt-Werdersee, 
Baufeld G1 + G2, 
Bremen-Huckelriede

004_20_035_uw-KidS_Titelseite_0211_v2_RZ.indd   1 30.04.20   13:08



Auslober

GEWOBA AG Bauen und Wohnen 
Rembertiring 27 
28195 Bremen

Und in Kooperation mit und unter der Schirmherrschaft 
der Senatorin für Klimaschutz, Umwelt, Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau 
(SKUMS) der Freien Hansestadt Bremen

Betreuung, Text, Redaktion und Layout

BPW Stadplanung 
Baumgart Lemke Schleglmilch 
Ostertorsteinweg 70-71 
28203 Bremen 
www.bpw-stadtplanung.de

Druck 

bomhoff Druck, Bremen

Juni 2020

Impressum



Inhaltsverzeichnis

1 Präambel       05
2  Themenjahr ungewöhnlich wohnen III - Kinder in der Stadt  06
2.1 Anlass und Ziel       06 
2.2 Themenjahr „uw KidS“      07 
2.3 Allgemeine Aufgabenstellung     08 
2.4 Grundstücke und Verfahrensarten    09 
2.5 Typologie Grundstücke/ Aufgabenstellungen   09

3  Rahmenbedingungen des Verfahrens    12
3.1 Auloberin       12 
3.2 Betreuung des Verfahrens     12 
3.3 Art des Verfahrens      12 
3.4 Anlass und Ziel       13 
3.5 Preisgericht       13 
3.6 Teilnehmer*innen      14 
3.7 Vorprüfung       14 
3.8 Wettbewerbsunterlagen      14 
3.9 Wettbewerbsleistungen      15 
3.10 Beurteilungskreiterien      16 
3.11 Termine und Verfahrensablauf     17 
3.12 Wettbewerbssumme, Weiterbeauftragung und Urheberrecht 18  

4  Städtebaulicher Kontext      24
4.1 Allgemein       24 
4.2 Gartenstadt Werdersee      24 
4.3 Vorgaben der Rahmenplanung     28 
4.4 Vorgaben des Bebauungsplans     33 
4.5 Vorgaben des Grünordnungsplans    35

5 Aufgabenstellung      36
5.1 Plangebietsabgrenzung      36 
5.2 Gestalterische Erwatungen     36 
5.3 Raumfunktionale Anforderungen     36 
5.4 Anforderungen an den Freiraum     42 
5.5 Umgang mit Schalleintrag/ Lärmimmission   42 
5.6 Baukosten       42

6 Terminübersicht       43 
7 Anlagen        43

V
e

r
f

a
h

r
e

n
s

t
e

i
l

a
u

f
g

a
b

e
n

t
e

i
l





1  Präambel

Unter dem Titel „ungewöhnlich wohnen“ hat die 
GEWOBA in den Jahren 2011 (uw I) und 2013 (uw II) 
konkurrierende Verfahren mit dem Ziel durchge-
führt Antworten in Städtebau und Architektur auf 
sich verändernde gesellschaftliche Strukturen zu 
finden und konzeptionelle Ansätze für die Weiter-
entwicklung des eigenen Wohnungsbestands zu 
ermitteln. Das dritte Verfahren in der Reihe „unge-
wöhnlich wohnen“ widmet sich dem Thema „Kin-
der in der Stadt“ - mit dem Kurztitel: „uw KidS“.

Im Rahmen unterschiedlicher konkurrierender 
Verfahren sollen Konzepte für kindgerechte Wohn- 
und Lebensräume auf fünf, sehr unterschiedlichen 
Grundstücken entwickelt werden. Die Bearbei-
tungsschwerpunkte der Verfahren variieren von 
der stadträumlichen Quartiersbetrachtung, über 
das Wohnumfeld bis hin zur Gebäudekonfiguration 
und Programmierung kindgerechter Wohnformate. 
Es geht darum, Ideen für ein kind- und familienge-
rechtes Lebensumfeld zu ermitteln, welches der 
heutigen Diversität familiärer Formen des Zusam-
menlebens entspricht. 

In einem afrikanischen Sprichwort heißt es: „Um 
ein Kind aufzuziehen, braucht es ein ganzes Dorf.“ 
Die Fragestellung von uw KidS ist, wie lassen 
sich die Qualitäten dieses Dorfes in den urbanen 
Wohnungsbau implementieren, bzw. welche 
konzeptionellen Ansätze sind erforderlich, um ein 
kindgerechtes Wohnumfeld zu schaffen, dass den 
gegenwärtigen und zukünftigen Anforderungen 
entspricht und den Wohnungsbestand der  
GEWOBA in sinnvoller Art und Weise arrondiert.

ungewöhnlich wohnen
Kinder in der Stadt
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2  Themenjahr ungewöhnlich Wohnen - 
Kinder in der Stadt

2.1 Anlass und Ziel
Die GEWOBA, der größte Wohnungsanbieter 
in Bremen, verfügt über einen Bestand von rd. 
42.000 Mietwohnungen in Bremen selbst, aber 
auch in Bremerhaven und Oldenburg. Ein großer 
Teil der Wohnungen der GEWOBA ist in den 
1950er und 1960er Jahren als Reaktion auf den 
Wohnungsmangel in der Nachkriegszeit entstanden, 
ca. 80 Prozent der GEWOBA-Bestände stammen 
aus dieser Zeit. Daraus resultieren viele ähnliche 
Siedlungsstrukturen mit einem hohen Anteil an 
Drei-Zimmer-Wohnungen, die dem demographi-
schen Normalfall jener Zeit, einer vierköpfigen 
Familie, entsprachen. Bis heute sind die meisten 
dieser Quartiere durchaus intakt und viele beste-
chen durch eine außergewöhnliche große grün-
räumliche Qualität.

Aufgrund des demographischen Wandels haben 
sich in den Wohnungsbeständen der GEWOBA 
veränderte Bedarfe und Nachfragen ergeben, 
die zusätzlich abgebildet werden sollen. Aus 
diesem Grunde hat die GEWOBA unter dem Titel 
„ungewöhnlich wohnen“ in den Jahren 2011 (uw I) 
und 2013 (uw II) konkurrierende Verfahren mit 
dem Ziel durchgeführt, konzeptionelle Ansätze für 
die Weiterentwicklung des eigenen Wohnungs-
bestands zu ermitteln. Die beiden genannten 
Vorgänger haben innovative Ergebnisse hervor-
gebracht. Einige der damaligen Entwürfe sind 
zwischenzeitlich realisiert und wurden mehrfach 
für das besondere Innovationspotenzial prämiert.

In dem ersten konkurrierenden Verfahren (uw I) 
aus dem Jahr 2011, sollten in einigen ausgewähl-
ten Quartieren der GEWOBA Stadtbausteine 
entwickelt werden, die als Impulsgeber mit neuen 
Wohnformen und flexiblen, insbesondere barriere-
freien Grundrissen eine zukunftsgerechte Quar-
tiersergänzung und Qualifizierung ermöglichen. 
Es waren solitärhafte Projekte als übertragbare 
Lösungen für die Innenentwicklung von Siedlungen 
der Nachkriegsmoderne gefragt.  
 

In einem zweiten Verfahren (uw II) stand der 
Umgang mit dem Siedlungsbestand auf der 
Agenda. Dieses Mal sollten Erweiterungsbauten, 
Anbauten oder Aufstockungen für Siedlungen 
konzipiert werden, die an vielen typologisch 
ähnlichen Orten einsetzbar sein sollten. Es waren 
Bausteine gefragt, die im Ensemble wirken, die 
sich unspektakulär und selbstverständlich, aber 
dennoch kraftvoll in die bestehenden Strukturen 
einfügen.

Die GEWOBA hat mit neuen Wohnqualitäten und 
-angeboten, insbesondere auch aus den Ergebnis-
sen der „ungewöhnlich wohnen“ I und II-Verfahren 
auf aktuelle Nachfragen reagiert. Die Quartiere 
wurden für die vorhandene Bewohnerschaft um 
barrierefreie Angebote ertüchtigt und für neue 
Bewohner fortgeschrieben. Darüber hinausge-
hend hat die GEWOBA in den letzten Jahren auch 
flankierende Angebote sozialer Infrastruktur, zum 
Beispiel Kindertagesstätten und Quartierszentren 
in ihre Neubauten integriert und somit den Aufga-
ben eines Quartiersanbieters Rechnung getragen.

In Deutschland leben 90 Prozent aller Kinder in der 
Stadt – 60 Prozent allein in Groß- und Mittelstäd-
ten. Das tradierte Bild der Familie, die mit ihren 
Kindern in die Vorstadt oder auf das Land zieht, 
entspricht längst nicht mehr überall der Wirklich-
keit. Vor diesem Hintergrund ist der Aspekt der 
kinderfreundlichen und kindgerechten Stadt als 
Standortfaktor auch für die GEWOBA als bedeu-
tender Wohnungsvermieter in Bremen relevant.

In Fortsetzung des Formats „ungewöhnlich woh-
nen“ soll mit der aktuellen Themenstellung

 Kinder in der Stadt = uw KidS

nun nach Antworten in Städtebau und Architektur 
auf sich verändernde gesellschaftliche Strukturen 
gesucht werden, die den Betrachtungswinkel auf 
bzw. aus Kindersicht einnimmt.
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2.2 Themenjahr „uw KidS“
Mit uw Kids soll das offene, kreative und bewährte 
Format „ungewöhnlich wohnen“ fortgeschrieben 
werden, um Vorschläge zur Schaffung kindgerech-
ter Wohn- und Lebensräume auf städtebaulich 
durch sehr unterschiedliche Rahmenbedingungen 
geprägten Grundstücken zu generieren. 

Ein Begleitverfahren aus Dialog, wissenschaftlichem 
Input und Austausch sowie moderierten Partizi-
pationsprozessen mit Kindern wird den Ideenfin-
dungsprozess einrahmen. 

Anders als die beiden Vorgängerverfahren 
uw I und II sollen mit uw Kids unterschiedliche, 
für das jeweilige Grundstück geeignete Konkur-
renzformate Anwendung finden. Dieses können 
RPW-Wettbewerbe ebenso sein, wie auch Dialog-
verfahren im Rahmen von Parallelbeauftragungen 
oder freie Konzeptverfahren, analog von uw I und 
II. Bei aller Unterschiedlichkeit in der Maßstäblich-
keit und Bearbeitungstiefe werden alle konkurrie-
renden Wettbewerbsverfahren die Erweiterung 

der Aufgabenstellung um den Betrachtungsraum 
von Kindern und dem Eingang dieses Themas in die 
Aufgabenstellung gemein haben. 

Des Weiteren sollen bewährte Formate, wie z.B. 
der Bremer „Stadtdialog“, dazu genutzt werden, 
das Thema „Kinder in der Stadt“ mit unterschied-
lichen thematischen Schwerpunkten, wie z.B. 
„Stadträume von Kindern“, „Bauen für Kinder“, 
„Kindheit heute“ in der Öffentlichkeit zu positio-
nieren. 

In Folgeveranstaltungen nach Abschluss der Kon-
kurrenzen besteht die Möglichkeit die Ergebnisse 
zu präsentieren, Bilanz zu ziehen und einzelne 
Themenbereiche zu vertiefen. 

Die Konkurrenzen/ Wettbewerbe werden als 
mindestens drei, voneinander unabhängige Ver-
fahren über das Themenjahr durchgeführt und 
mit thematisch unterstützenden Veranstaltungen 
flankiert. 
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2.3 Allgemeine Aufgabenstellung „Kinder in der Stadt“
Die Lebensbedingungen von Kindern in der 
Stadt, in Wohnumfeld wie Stadtraum, ist drama-
tischen Veränderungen unterworfen. Einfluss 
darauf haben unterschiedliche Faktoren, wie ein 
verstärkter Medienkonsum, der Verlust von Frei- 
und Bewegungsflächen in verdichteten städtischen 
Räumen, aber auch die Ängste von Eltern. Dies hat 
weitreichende Folgen für die Lebensqualität und 
für die Entwicklungschancen von Kindern: Bewe-
gungsmangel, wenig Orientierung im und Identifi-
kation mit dem Wohnumfeld oder fehlende soziale 
Erfahrungen mit Gleichaltrigen. Demgegenüber 
wird der Wert des freien Spiels von vielen Fach-
richtungen betont. So ist etwa der Zusammenhang 
zwischen motorischer und kognitiver Entwicklung 
von der Umweltpsychologie nachgewiesen worden.

Wo spielen Kinder und bewegen sich, welche 
Anforderung an Sicherheit sind zu gewährleisten, 
welche Spielangebote aber auch Rückzugsmöglich-
keiten müssen im Wohnumfeld, im Hausnahbe-
reich, in Gebäuden und in der Wohnung geschaf-
fen werden?

Im Rahmen der Wettbewerbsverfahren sollen 
Antworten auf die Fragestellungen nach Ort und 
Lage von kindgerechten Spiel- und Bewegungs-
räumen, also Kinderräumen, ebenso beantwortet 
werden, wie deren qualitative Eigenschaften 
sowohl im Wohnumfeld, in der Hausgemeinschaft 
aber auch in der Wohnung selbst. Die städtebau-
liche und freiraumplanerische Betrachtung soll 
ebenso Gegenstand des Verfahrens werden, wie 
auch die Konzeption besonderer Wohnungsange-
bote bzw. -zuschnitte.

Kinderräume sind vielfältig und vielschichtig, 
sie reichen beispielsweise von normierten Spiel-
plätzen bzw. -orten bis hin zu unbekannten, 
verwunschenen Plätzen oder Räumen.

Kinderräume können dabei vereinfacht in „Räume 
für Kinder“ und „Räume der Kinder“ differenziert 
werden. Das Thema „Räume für/ der Kinder“ ist 
ein wesentlicher Teil der Aufgabenstellung. Räume 
für/ der Kinder sollen auf Freiräume, sowohl 
im Wohnumfeld, also Nahbereich, wie auch im 
Quartier bzw. Stadtteil, also im peripheren Raum, 
wie auch auf Gebäude bzw. die eigene Wohnung 
bezogen werden.

Neben der qualitativen Auseinandersetzung 
mit dem Thema Räume für/ der Kinder sieht die 
GEWOBA es als Quartiersanbieterin und Bauherrin, 
als eine ihrer Kernaufgabe an, Familien und Kindern 
geeignete Wohn- und Lebensräume anzubieten. 
Das Spektrum der von Familien nachgefragten 
Wohnungen hat sich in den letzten Jahren gemäß 
der sich diversifizierenden Familienformen auf-
gefächert. Einpersonenhaushalte nehmen zu und 
es finden vermehrt auch größere Familien zusam-
men. Patchwork-Familien zum Beispiel mit mehr 
als zwei Kindern, aber auch Alleinerziehende mit 
Kindern, für die spezielle Angebote geschaffen 
werden müssen, bilden ein spezielles Nachfrage-
angebot.

Im Rahmen der Konkurrenzen/ Wettbewerbe 
soll das Wohnangebot der GEWOBA für Familien 
fortgeschrieben werden. Darüber hinaus werden 
Vorschläge für neue „ungewöhnliche“, besonders 
auf die Bedürfnisse von Kindern ausgerichtete 
Wohnmodelle erwartet, die auf Gemeinschaft und 
informelle, gegenseitige Unterstützung abzielen. 
Modelle, die im genossenschaftlichen Bauen 
oder von Baugemeinschaften im Eigentumssektor 
bereits erfolgreich umgesetzt werden, im Segment 
des Mietwohnungsbaus aber noch Pioniercharakter 
haben und einer spezifischen Herangehensweise 
bedürfen.
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2.4 Grundstücke und Verfahrensarten
Die GEWOBA hat fünf Grundstücke ausgewählt, die jeweils von unterschiedlichen Wettbewerbsteilneh-
mern unter Berücksichtigung des Schwerpunktthemas „Kinder in der Stadt“ und der grundstücksspezifi-
schen Aufgabenstellung in mindestens drei unterschiedlichen und eigenständigen Verfahren zu bearbei-
ten sind. 

2.5 Typologie Grundstücke/ Aufgabenstellungen: 
I) Hafenkante , Überseestadt, Bremen-Walle  

Das Grundstück „Hafenkante Baufeld 11 b“ um-
fasst rd. 4.500 m² und ist Teil des zentrumsnahen  
Stadtentwicklungsgebiet „Überseestadt“ mit rd. 
300 ha, welches sich durch eine Mischung aus  
historisch gewachsenen Gewerbe-/ Hafenstruk-
turen und modernen Lebens- und Arbeitswelten 
auszeichnet. Aufgabenstellung mit städtebauli-
chem Schwerpunkt.

II) Gartenstadt-Werdersee, Bremen-Neu-
stadt, Ortsteil Huckelriede 

Die zwei benachbarten Grundstücke der  
Baufelder G1 + G2 mit einer Fläche von insgesamt 
rd. 3.600m² liegen im Norden des Neubaugebiets 
Gartenstadt-Werdersee vor dem Deich zum  
Werdersee. In Huckelriede entsteht hier auf ehe-
mals überwiegend landwirtschaftlich genutzter 
Fläche ein rd. 15,6 ha großes Neubaugebiet mit 
knapp 600 neuen Wohneinheiten. Aufgabenstel-
lung mit hochbaulichem Schwerpunkt. 

III) 3 Quartiere/ Grundstücke 

Universale Aufgabenstellung  
Städtebau - Hochbau - Wohnumfeld 

• Bürgermeister-Reuter-Straße, Bremen-Vahr 
Wohnquartier beidseitig der Bürgermeister- 
Reuter-Straße mit Geschosswohnungsbauten der 
Nachkriegsmoderne. 

• Lüssumer Heide, Bremen-Lüssum 
Wohnquartier der siebziger Jahre mit rd. 220 
Wohneinheiten in drei- bis viergeschossiger Zei-
lenbauweise beidseitig der Ringstraße Lüssumer 
Heide in Bremen-Nord. 

• Rübekamp, Bremen-Walle 
Optionale Schulerweiterungsfläche zwischen 
Schulzentrum, Geschoßwohnungsbauten und 
Bahntrasse, die für eine städtebauliche Entwick-
lung zur Verfügung steht.
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Verfahren Grundstücke Städtebauliches,  
zweistufiges Dialogver-
fahren nach RPW

Realisierungs-
wettbewerb 
nach RPW

Konzeptstudien  
analog „uw I+II“

I) Hafenkante x

II) Gartenstadt Werdersee x

III) Rübekamp x

Bgm.-Reuter-Straße x

Lüssumer Heide x





VERFAHRENSTEIL
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3  Rahmenbedingungen

3.1 Ausloberin
GEWOBA Aktiengesellschaft Wohnen und Bauen 
Rembertiring 27 
28195 Bremen 
Ansprechpartnerin: Corinna Bühring 
Mail: buehring@gewoba.de

In Kooperation mit und unter der Schirmherrschaft der Senatorin für Klimaschutz, Umwelt, Mobilität, 
Stadtentwicklung und Wohnungsbau (SKUMS) der Freien Hansestadt Bremen

3.2 Betreuung des Verfahrens
BPW Stadtplanung  
Ostertorsteinweg 70-71  
28203 Bremen 
Ansprechpartner*in: Anna Kreuzer/ Jörn Ackermann 
Email: kreuzer@bpw-stadtplanung.de/ ackermann@bpw-stadtplanung.de

3.3 Art des Verfahrens
Das Verfahren wird als geschlossener hochbaulicher und freiraumplanerischer Realisierungswettbewerb 
gemäß § 3 Abs. 3 der Richtlinie für Planungswettbewerbe (RPW 2013) durchgeführt. Das Verfahren ist 
unter der Registriernummer 02/2020 bei der Architektenkammer Bremen eingetragen.

Die Anzahl der Teilnehmer*innen soll bis zu sechs Büros umfassen. Jede*r Teilnehmer*in/ jede Arbeitsge-
meinschaft darf nur mit einem Entwurf am Verfahren teilnehmen, Varianten sind unzulässig. 

Für die erfolgreiche Bearbeitung ist zwingend die Qualifikation „Architekt*in“ für den hochbauli-
chen und „Landschaftsarchitekt*in“ für den freiraumplanerischen Teil der Aufgabenstellung über den 
entsprechenden Kammereintrag nachzuweisen. Bei der Bildung von Arbeitsgemeinschaften liegt die 
Federführung beim Architekten. Die Beteiligung weiterer Fachplaner*innen ist freigestellt.

Gegenstand des Wettbewerbs sind zwei benachbarte Plangrundstücke in der Gartenstadt Werdersee in 
Bremen Huckelriede, die jeweils mit Geschosswohnungsbauten für gefördertes, preisgebundenes Woh-
nen und einem gemeinsamen Freiflächenkonzept beplant werden sollen.
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3.4 Anlass und Ziel des Verfahrens
Bremen hat seit einigen Jahren einen zuneh-
menden Bedarf an Wohnraum. Drei- und 
Vier-Zimmer-Wohnungen sind zur Genüge vorhan-
den. Was fehlt sind die sehr kleinen und sehr gro-
ßen Wohnungen sowie auf besondere Zielgruppen 
– Alleinerziehende, Familien mit mehreren Kin-
dern, Patchworkfamilien und Singles – zugeschnit-
tene Wohngrundrisse.

Unter dem Projektnamen „Gartenstadt Werder-
see“ entsteht im Ortsteil Huckelriede auf einer der 
größten Wohnbauentwicklungsflächen Bremens 
ein neues Quartier. Auf einer ehemals überwie-
gend landwirtschaftlich genutzten Fläche entsteht 
ein rd. 15,6 ha großes Neubaugebiet. Mindestens 
25% der rund 590 geplanten Wohneinheiten haben 
dabei im geförderten Wohnungsbau zu entstehen.

Die Ausloberin (GEWOBA) veranstaltet für zwei 
benachbarte Grundstücke in der Gartenstadt Wer-
dersee, die beiden Baufelder G.1 und G.2 mit einer 
Fläche von insgesamt etwa 3.600m² und einer BGF 
von insgesamt etwa 4.700 m², einen hochbauli-
chen und freiraumplanerischen Realisierungswett-
bewerb.

Unter der Überschrift „Kinder in der Stadt“ wer-
den innovative und kreative Lösungen und Ansätze 
gesucht, die Gemeinschaft neu definieren und auf 
die differenzierten Lebensentwürfe und -konzepte 
von Familien eingehen. Dies soll sich sowohl im 
Freiraum sowie in den Wohngrundrissen wider-
spiegeln. Sämtliche auf den zwei Grundstücken 
geplante Wohneinheiten sollen nach der Wohn-
bauförderrichtlinie geplant und realisiert werden.

3.5 Preisgericht
3.5.1 Fachpreisrichter*innen

• Prof. Dr. Iris Reuther, Senatsbaudirektorin, 
SKUMS

• Prof. Christa Reicher, Architektin + 
Stadtplanerin, RWTH Aachen

• Dirk Christiansen, Landschaftsarchitekt, BGMR
• Martin Paßlack, Leitung Neubau + Stadtentwick-

lung, GEWOBA

3.5.2 Stellvertretende Fachpreisrichter*innen

• Axel König, SKUMS
• Johannes Böttger, Landschaftsarchitekt, urbane-

gestalt, ständig anwesend
• Matthias Rottmann, Stadtplaner + Architekt, De 

Zwarte Hond, ständig anwesend
• Corinna Bühring, Architektin, GEWOBA

3.5.3 Sachpreisrichter*innen

• Peter Stubbe FRICS, Vorstandsvorsitzender, 
GEWOBA

• Prof. Julia Lossau, Humangeographin, Uni Bremen
• N.N., PGW Beteiligungs GmbH

3.5.4 Stellvertretende Sachpreisrichter*innen

• Heike Binne, Dipl. Sozialpädagogin
• Manfred Corbach, GEWOBA

3.5.5 Berater*innen/ Sachverständige

• Markus Borgelt, SKUMS
• Thomas Czekaj, SKUMS (Koordinierungsstelle für 

Bau- und Mietgemeinschaften)
• Jan-Niclas Döpkens, SKUMS
• Kirsten Held, SKUMS
• Weitere (N.N.)

3.5.6 Gäste

• Annemarie Czichon, OA Neustadt/ Wolt-
mershausen

• Sprecher*in Bauausschuss Neustadt oder ande-
res Beirats- oder Ausschussmitglied (N.N.)
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3.8 Wettbewerbsunterlagen

3.6 Teilnehmende Büros
Folgende Büros wurden angefragt und haben 
ihre Teilnahme am Verfahren erklärt, eine Zusam-
menarbeit mit Landschaftsarchitekt*innen wird 
vorausgesetzt:

• bogevischs buero, München
• Florian Krieger, Darmstadt
• post welters + partner, Dortmund
• SCHRÖDER ARCHITEKTEN, Bremen
• Haslob Kruse und Partner, Bremen
• graefe schonhoven architekten, Bremen

3.7 Vorprüfung
Die Gesamtkoordination der Vorprüfung erfolgt 
durch BPW Stadtplanung und wird von Anna Kreu-
zer und Jörn Ackermann in Zusammenarbeit mit 
Vertreter*innen der Ausloberin sowie der SKUMS 
durchgeführt. Die Ausloberin behält sich vor, 
weitere Sachverständige oder Vorprüfer *innen zu 
benennen.

1 Plangrundlage des Plangebietes .dwg

2 Städtebaulicher Entwurf Lageplan .pdf

3 Bebauungsplan 2542 – Planzeichnung und textl. Festsetzung + Begründung .pdf

4 Verkehrsanlagen + Grünflächen .pdf

5 Gestaltungshandbuch – De Zwarte Hond .pdf

6 Grünordnungsplan - urbanegestalt .pdf

7 Technische Richtlinien zum Wohnungsbauförderprogramm .pdf

8 Vordruck Berechnungsbogen / Flächenübersicht .xls

9 Vordruck Verfassererklärung .pdf

10 360°-Bilder

11 Dokumentation der begleitenden Beteiligung „Kinder in der Stadt“

12 Literaturliste zu „Kinder in der Stadt“ .pdf

13 Anlagenverzeichnis .pdf
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3.9 Wettbewerbsleistungen
Folgende Leistungen sind im Rahmen des Wettbewerbs von den Teilnehmern zu erbringen: 

• Lageplan M 1:1000 zur Darstellung der neuen Bebauung im städtebaulichen Kontext der nördlichen 
Gartenstadt Werdersee und der angrenzenden Bestandsbebauung der Nachbarschaft im Osten (mit 
Darstellung der Dachformen, Abgrenzungen gem. Abb. 9 Ausschnitt Rahmenplan auf Seite 29)

• Erdgeschossgrundrisse im Kontext der Freiraumplanung mit Darstellung der wesentlichen Gestaltungs-
prinzipien, Begrünungskonzept, freiraumplanerisches Möblierungskonzept, Darstellung der Raumzonen 
(öffentl., privat, halbprivat) sowie Grundstücksgrenzen M 1:200

• Alle Grundrissebenen M 1:200
• Zusätzliche exemplarische Grundrisse der wesentlichen Wohnungstypologien M 1:100 (Detaillierungsgrad 1:200)
• Schnitte M 1:200 soweit zum Planverständnis erforderlich
• Kolorierte Ansichten M 1:200 aller Gebäudeseiten (G.1 und G.2)
• Einfaches Arbeitsmodell M 1:500 auf gelieferter Einsatzplatte
• Perspektivische Darstellung der Wohnbebauung und der Freiraumsituation Baufeld G.1 vom 

Anni-Albers-Park aus Augenhöhe, zur Darstellung des Charakters der Architektur und der Raumwirkung 
am Übergang zum Landschaftsraum des Werdersees

• Perspektivische Darstellung der Wohnbebauung und der Freiraumsituation auf Baufeld G.2 aus Au-
genhöhe, zur Darstellung des Charakters der Architektur und der Raumwirkung zur Ringstraße/ Loop 
(Lida-Gustava-Heymann-Straße).

3.9.1 Formale Leistungen

• Berechnungsbogen 
• Erläuterungstext (max. 2 Seite DIN A4) 
• Verzeichnis über die eingereichten Unterlagen
• Unterschriebene Verfassererklärung der Arbeitsgemeinschaft

3.9.2 Aufteilung der Planblätter

Der Umfang der zeichnerischen/grafischen Arbei-
ten darf drei DIN A0 Blätter im Hochformat nicht 
überschreiten.

Folgende Aufteilung wird empfohlen: Das erste 
Planblatt ist dem Lageplan im Maßstab 1:1000, zur 
Darstellung des Freiraumkonzepts sowie begleiten-
der Darstellungen, Konzeptskizzen und Erläuterun-
gen vorbehalten.

Das zweite Planblatt ist sämtlichen für das Baufeld 
G.1 erforderlichen Planzeichnungen sowie der da-
zugehörigen perspektivischen Strichskizze (40 cm x 
40 cm) vorbehalten.

Das dritte Planblatt ist sämtlichen für das Baufeld 
G.2 erforderlichen Planzeichnungen sowie der da-
zugehörigen perspektivischen Strichskizze (40 cm x 
40 cm) vorbehalten.

Alle Planblätter sind in zweifacher Ausfertigung als 
gerollte Papierexemplare einzureichen. Zusätzlich 

sind Verkleinerungen in 1-facher Ausfertigung in 
DIN A3 / farbig abzuliefern. Der für die Vorprüfung 
bestimmte Plansatz ist entsprechend kenntlich zu 
machen und sollte die wesentlichen Vermaßungen 
enthalten.

3.9.3 Digitale Daten

Alle Unterlagen, mit Ausnahme der Verfasserer-
klärung, sind weiterhin in digitaler Form auf einem 
Datenträger abzugeben. Alle Dateien sind eindeu-
tig zu benennen und dürfen keinen Hinweis auf 
den Verfasser zulassen.

Textliche Unterlagen sind dabei im pdf- und 
docx-Format abzuspeichern. Die Planblätter sind 
als pdf-Dateien mit einer Auflösung von 150 dpi 
beizufügen. 

Sämtliche Einzeldarstellungen sowie die Perspek-
tiven sind zusätzlich einzeln als pdf- oder jpg-Da-
teien mit einer Auflösung von 300 dpi einzurei-
chen und eindeutig – aber ohne Hinweis auf die 
Verfasser – zu benennen.
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3.9.4 Anonymität

Die Wahrung der Anonymität obliegt den Teilneh-
mern. Rückschlüsse auf den Verfasser der Arbeit 
dürfen – mit Ausnahme der Verfassererklärung – 
nicht möglich sein. Sämtliche Unterlagen sind mit 
einer sechsstelligen Kennzahl (max. zwei Zentime-
ter große Ziffern) zu versehen. Diese ist auf den 
DIN A0-Blättern zwingend in der rechten oberen 
Ecke zu platzieren. Die unterschriebene Verfas-
sererklärung ist in einem verschlossenen und 
ebenfalls mit der Kennzahl versehenen Umschlag 
einzureichen. Planrollen, Versandtaschen etc. für 
die postalische Zustellung sind ebenfalls mit der 
gewählten Kennzahl zu versehen.

Als Absender ist die Ausloberin einzutragen.

3.10 Beurteilungskriterien
Die zur Beurteilung zugelassenen Lösungsvorschläge werden nach den folgenden grundsätzlichen Kriterien 
bewertet (ohne Rangfolge):

3.10.1 Architektur und Gestaltsprache

• Städtebauliche Einbindung und Adressbildung
• Entwicklung einer angemessenen und qualitätsvollen Architektur im Sinne der formulierten Grundidee 

einer modernen Interpretation der Gartenstadt
• Berücksichtigung der Vorgaben aus dem Gestaltungshandbuch

3.10.2 Raumfunktionen und Konzept

• Zielgruppenorientiertes und vielfältiges Wohnangebot, besondere Eignung für Familien und Kinder, 
Wohnwert

• Umsetzung des vorgegebenen Wohnungsmixes 
• Erfüllung und Umsetzung der raumfunktionalen Vorgaben

3.10.3 Freiraumplanung

• Gestalterische und funktionale Qualität in Hinblick auf den Themenschwerpunkt Kinder in der Stadt
• Plausibles Begrünungs- und Möblierungsgesamtkonzept für beide Baufelder
• Berücksichtigung der Angaben aus dem Grünordnungsplan (GOP)

3.10.4 Normative Umsetzbarkeit

• Einhaltung der Festsetzungen des gültigen Bebauungsplans
• Wirtschaftlichkeit, technische und konstruktive Umsetzbarkeit

3.10.5 Formalleistungen 

• Vollständige und fristgerechte Abgabe unter Wahrung der Anonymität
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3.11 Termine und Verfahrensablauf
3.11.1 Ausgabe der Unterlagen

Sämtliche Unterlagen werden ausschließlich in di-
gitaler Form zur Verfügung gestellt. Die Freischal-
tung des Downloadbereichs und damit der Beginn 
des Bearbeitungszeitraums erfolgt am 03.06.2020., 
12:00. Die Zusendung des Links und des ggf. not-
wendigen Passworts erfolgt zeitnah im Vorfeld.

Der Versand der Modelleinsatzplatten erfolgt bis 
zur Kalenderwoche 25.

3.11.2 Preisrichtervorgespräch 

Das Preisrichtervorgespräch findet am 18.06.2020, 
ab 10:30 Uhr statt, aufgrund der aktuellen Situa-
tion zur Coronapandemie als Videokonferenz. Die 
Einwahldaten werden rechtzeitig mitgeteilt.

3.11.3 Rückfragenpool und -kolloquium

Zur Sammlung und Beantwortung aller auftreten-
den Fragen, nur im Voraus des Kolloquiums, wird 
auf der Homepage des Büros BPW Stadtplanung 
ein Rückfragenpool eingerichtet, der ab dem 
03.06.2020 gepflegt wird. Hier sind die gestellten 
Fragen aller Teilnehmer in chronologischer Reihen-
folge sichtbar. 

Die schriftlichen Rückfragen sind bis spätestens 
17.06.2020 per E-Mail zu richten an:

wettbewerb@bpw-stadtplanung.de

Das Rückfragenkolloquium findet am 18.06.2020 
als Videokonferenz im Anschluss an das Preisrich-
tervorgespräch statt. Die Teilnehmer*innen halten 
sich ab 11:00 Uhr zur Einwahl bereit. Sie werden 
dann per Email zur Einwahl aufgefordert und erhal-
ten die Zugangsdaten. Die Anwesenheit mindes-
tens eines Vertreters der beteiligten Büros wird 
empfohlen, ist jedoch keine zwingende Vorgabe. 
Am 16.06., 10:00 Uhr wird die Einwahl getestet, 
die Teilnahme an dieser Technikprobe ist für die 
Teilnehmer*innen der Videokonferenz am 18.06. 
verpflichtend.

Die Ergebnisse des Kolloquiums werden protokol-
liert. Das Protokoll wird den Teilnehmer*innen per 
E-Mail zugesendet und zusätzlich in seinen Inhal-

ten in den Rückfragenpool eingestellt. Die Kom-
munikation zwischen den Teilnehmer*innen und 
der Ausloberin – vertreten durch das Büro BPW 
Stadtplanung – ist, mit Ausnahme des Kolloqui-
ums, ausschließlich auf das Medium des Rückfra-
genpools begrenzt.

3.11.4 Abgabe der Arbeiten

Die Abgabefrist für die Arbeiten endet am 
02.09.2020 um 14:00 Uhr. Der Poststempel gilt als 
Beleg der rechtzeitigen Abgabe. Es ist durch die 
Büros sicherzustellen, dass der Wettbewerbsbei-
trag spätestens innerhalb von 24 Stunden nach 
der gesetzten Frist bei der Verfahrensbetreuung 
eintrifft.

Zwingender Abgabeort (während der üblichen Bü-
rozeiten von 9.00 bis 17.00 Uhr) oder postalisch ist: 

BPW Stadtplanung „uw KidS GWS G.1+G.2“  
Ostertorsteinweg 70-71  
28203 Bremen 

Es ist sicherzustellen, dass die Unterlagen vollstän-
dig und ausschließlich an die vorstehende Adresse 
abgegeben bzw. zugestellt werden.

Die Wahrung der Anonymität obliegt den Teilneh-
mer*innen. Rückschlüsse auf den Verfasser der 
Arbeit dürfen – mit Ausnahme der Verfassererklä-
rung – nicht möglich sein. Sämtliche Unterlagen 
sind mit der gleichen sechsstelligen Kennzahl zu 
versehen. Bei Paket- und Kurierzustellung ist an 
Stelle des Absenders die Adresse der Ausloberin 
einzutragen.

3.11.5 Abgabe Arbeitsmodell

Die Abgabe für die Arbeitsmodelle endet am 
09.09.2020 um 14:00 Uhr. Der Poststempel gilt als 
Beleg der rechtzeitigen Abgabe. Es ist durch die 
Büros sicherzustellen, dass der Wettbewerbsbei-
trag spätestens innerhalb von 24 Stunden nach 
der gesetzten Frist bei der Verfahrensbetreuung 
eintrifft. Ansonsten gelten die oben genannten 
Hinweise zum Abgabeort und zur Wahrung der 
Anonymität.
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3.11.6 Vorprüfung

Die Vorprüfung findet im Zeitraum vom 04.09 bis 
28.09.2020 statt und erfolgt wertungsfrei. 

Die Koordination der fachlichen Vorprüfung und 
Gegenüberstellung übernimmt das Büro BPW 
Stadtplanung. Die Ergebnisse der Vorprüfung wer-
den in einem Vorprüfbericht zusammengefasst, 
der ausschließlich dem Preisgericht zur Verfügung 
gestellt wird.

3.11.7 Preisgerichtssitzung

Die Jurysitzung findet am 30.09.2020 ab 10.30 
Uhr statt. Es wird rechtzeitig bekanntgegeben, ob 
diese als Präsenzveranstaltung oder aufgrund der 
Coronapandemie ebenfalls als Videokonferenz 
durchgeführt werden wird.

Das Preisgericht entscheidet über eine Rangfolge 
der Arbeiten und gibt Empfehlungen für die wei-
tere Bearbeitung und Beauftragung. Unmittelbar 
nach der Preisgerichtssitzung erfolgt die Benach-
richtigung aller Verfahrensteilnehmer*innen über 
die Entscheidung des Preisgerichtes.

Das Ergebnis und der Verlauf der Preisgerichts-
sitzung werden in einem abgestimmten Preisge-
richtsprotokoll festgehalten, welches allen Teil-
nehmer*innen nach Beendigung des Verfahrens 
zugestellt wird.

3.11.8 Hinweise

Eine Dokumentation des Themenjahrs nach Ab-
schluss der drei Verfahren ist geplant.

3.12 Wettbewerbssumme, Weiterbeauftragung und Urheberrecht
3.12.1 Wettbewerbssumme

Die ausgelobte Wettbewerbssumme beträgt 55.000€ netto. 

Alle Teilnehmer*innen/ Arbeitsgemeinschaften, die eine im Sinne der Auslobung vollständige Leistung 
einreichen, erhalten ein Teilnahmehonorar in Höhe von 5.000 € netto.

Folgende Verteilung der Preissumme / des Preisgeldes ist vorgesehen:

1. Preis 10.000 €  
2. Preis 7.500 €  
3. Preis 5.000 € 
Anerkennung 2.500€

Das Preisgericht ist nicht an diese Aufteilung der Preissumme gebunden und kann mit einstimmigem Be-
schluss eine andere Verteilung festsetzen. 

Die Verfahrensteilnehmenden verpflichten sich, im Falle einer Beauftragung durch die Auftraggeberin die 
Ressourcen für eine unverzügliche Bearbeitung, Durchführung und Fertigstellung bereitzustellen. Die Vor-
habenträgerin beabsichtigt die Realisierung des Bauvorhabens zu den in Kapitel 5.6 aufgeführten Baukos-
ten der Kostengruppen 300, 400 und 500.

Die Preisgelder können nach Versand des Protokolls als Honorarrechnung eingefordert werden. Der 
Prozess der Rechnungsbearbeitung erfolgt bei der GEWOBA vollständig digitalisiert. Bitte erstellen Sie für 
Ihre Rechnung eine E-Mail und senden diese an:  
rechnungseingang@gewoba.de

Bitte vermerken Sie auf der Rechnung folgende Informationen:  
Projekt: Wettbewerb uw KidS, G1-G2 
zu Händen Corinna Bühring 
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Hinweis: Jegliche Informationen sind auf dem 
Rechnungsdokument zu hinterlegen, da lediglich 
die Anlage der E-Mail verarbeitet wird. Hinweise, 
Informationen, Anmerkungen etc. direkt in der 
E-mail können nicht berücksichtigt werden.  

3.12.2 Weiterbeauftragung

Die Ausloberin sucht über dieses Wettbewerbsver-
fahren das stimmigste hochbauliche und freiraum-
planerische Gesamtkonzept. Sie beabsichtigt, un-
ter Würdigung der Empfehlung des Preisgerichts, 
die Vergabe der Leistungen der Objektplanung 
gemäß HOAI im Leistungsbild Gebäude und im 
Leistungsbild Freianlagen bis Leistungsphase 4 zzgl. 
ausgesuchter Leitdetails.

Dem Preisgericht steht es frei, die hochbauliche 
Vergabeempfehlung für die beiden Gebäude 
getrennt zu vergeben. In diesem Fall ist das frei-
raumplanerische Gesamtkonzept eines der beiden 
gleichrangig empfohlenen Hochbaukonzepte zur 
Realisierung zu empfehlen.

Für den Fall des Nichtzustandekommens einer 
vertraglichen Einigung mit dem Erstplatzierten 
oder bei gleichrangigen Platzierungen werden 
Verhandlungsgespräche mit allen anderen Preis-
träger*innen bzw. den gleichrangigen platzierten 
Teilnehmer*innen geführt.

Im Falle einer Weiterbeauftragung werden durch 
den Wettbewerb bereits erbrachte Leistungen bis 
zur Höhe des ausgezahlten Preisgeldes nicht er-
neut vergütet, wenn der Wettbewerbsentwurf in 
wesentlichen Teilen unverändert der weiteren Be-
auftragung zugrunde gelegt werden kann. Grund-
lage einer Beauftragung ist die aktuelle HOAI.

Die Weiterführung der entsprechenden Planung ist 
für das Jahr 2021 vorgesehen. Die ausgewählten 
Verfasser*innen verpflichten sich im Falle einer 
Beauftragung zur Übernahme der Bearbeitung.

Löst sich eine Arbeitsgemeinschaft nach Abschluss 
des Wettbewerbsverfahrens auf, ist die Ausloberin 
berechtigt – unbeschadet der urheberrechtlichen 
Auseinandersetzung innerhalb der Arbeitsgemein-
schaft – ein oder mehrere Mitglied/er der Arbeits-
gemeinschaft mit der dem Verfahren zugrunde 
liegenden Planungsaufgabe zu beauftragen.

3.12.3 Eigentum und Urheberrecht

Alle eingereichten Unterlagen der mit einem Preis 
gewürdigten Arbeiten gehen in das Eigentum der 
Ausloberin über. Das Urheberrecht, einschließlich 
des Schutzes gegen Nachbauen und das Recht auf 
Veröffentlichung, bleibt den Verfahrensteilneh-
mern erhalten. 

Die Ausloberin erhält das Recht zur vollständigen 
Ausstellung aller Arbeiten und zur Verwendung 
des Plan- und Datenmaterials zum Zwecke der 
Verfahrensdokumentation. Weiterhin ist sie be-
rechtigt alle eingereichten Arbeiten ohne weitere 
Vergütung zu veröffentlichen. Die Namen der 
Verfasser*innen und Mitarbeiter*innen werden 
dabei genannt.

Auf schriftlichen Antrag werden die Unterlagen 
der nicht gewürdigten Arbeiten kostenfrei an die 
Verfasser*innen zurückgesendet. Der Antrag ist 
postalisch oder per E-Mail bis vier Wochen nach 
Preisgerichtssitzung zu stellen. Nicht fristgerecht 
zurückgeforderte Planunterlagen werden nach 
Fristablauf entsorgt.

Abb. 1 nächste Seite, links: Luftbild Gartenstadt Werdersee  
 Quelle: GEWOBA

Abb. 2 nächste Seite, rechts oben: Luftbild Gartenstadt Werdersee mit Blick auf Werdersee 
 Quelle: GEWOBA

Abb. 3 nächste Seite, rechts unten: Luftbild Gartenstadt Werdersee Bauarbeiten 
 Quelle: GEWOBA
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4  Städtebaulicher Kontext

4.1 Allgemein
4.1.1 Wohnungspolitische Zielsetzung der 
Stadt Bremen

Der Senat der Freien Hansestadt Bremen hat sich 
im Rahmen der Wohnungsbauoffensive zum Ziel 
gesetzt, verstärkt Wohnbauflächen im Innenbe-
reich bereitzustellen. Der Gartenstadt Werdersee 

kommt dabei als Pilotprojekt des Bremer Bündnis-
ses für Wohnen eine herausragende Rolle zu. 

Die Bremische Wohnungspolitik hat zum Ziel, 
Bremen als lebenswerte und attraktive Stadt zu 
erhalten. Bezahlbare und gute Wohnungen sind 
dafür eine Grundvoraussetzung.

4.2 Gartenstadt Werdersee
Unter dem Projektnamen „Gartenstadt Werder-
see“ wird die planerische Vorbereitung eines ca. 
15,6 ha großen Quartiers im Osten des Huckelrie-
der Friedhofs seit ca. vier Jahren intensiv betrie-
ben. 

Die GEWOBA AG Wohnen und Bauen entwickelt 
hier gemeinsam mit der Projektgesellschaft Gar-
tenstadt Werdersee GmbH & Co. KG (PGW) in den 
nächsten Jahren ein neues Wohnquartier.

Mit dem gewählten Projekttitel sind besondere 
Erwartungen an die Architektur- und Freiraumqua-
lität, die öffentlichen Räume sowie an die Quartie-
re und die Nachhaltigkeit der neuen Gartenstadt 
Werdersee verbunden. Bei der Entwicklung des 
neuen Quartiers zu einem durchgrünten Wohn-
standort soll eine Mischung der Wohnungsformen 
und Gebäudetypen sowie die Anforderung an 
einen nachhaltigen Städtebau erreicht werden.

Aufgrund seines Umfangs (ca. 590 Wohneinhei-
ten – davon mind. 25% geförderter Wohnungs-
bau –, eine KiTa, eine Schule und verschiedene 
Einzelhandelsflächen) hat das Projekt Gartenstadt 
Werdersee eine besondere Bedeutung sowohl bei 
der Umsetzung der wohnungsbaupolitischen Ziele 
Bremens als auch für die Quartiersentwicklung in 
den Ortsteilen Huckelriede und Habenhausen.
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Abb. 4 Lageplan Gartenstadt Werdersee, mit Baugrundstücken G.1 und G.2 
 Quelle: PGW mbH & Co.KG mit Nachbearbeitung von BPW Stadtplanung

g.1

g.2
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4.2.1 Planungshistorie der Gartenstadt Wer-
dersee

Aufgrund veränderter Rahmenbedingungen und 
Bedarfe wurde festgestellt, dass die Erweiterungs-
fläche für den Friedhof Huckelriede nicht mehr 
benötigt wird. Daher wurde die Fläche in das 
Wohnbauflächenprogramm der Freien Hansestadt 
Bremen aufgenommen und in der Neuaufstellung 
des Flächennutzungsplanes und des parallel ent-
wickelten Landschaftsprogrammes entsprechend 
berücksichtigt.

Im Jahr 2013 lobte der Senator für Umwelt, Bau 
und Verkehr (SUBV/SKUMS) ein Gutachterverfah-
ren mit Werkstattcharakter in Kooperation mit 
der „Projektgesellschaft Gartenstadt Werdersee“ 
aus. Die Projektgesellschaft ist ein Konsortium 
privatwirtschaftlicher Immobilienentwickler. Das 
Workshopverfahren wurde mit vier Arbeitsge-
meinschaften aus Stadtplanern und Landschafts-
architekten durchgeführt. Nach einer abschließen-
den Überarbeitungsphase fiel der Entschluss des 
Entscheidungsgremiums unter Vorsitz von Frau 
Prof. Christl Drey zu Gunsten des Beitrags von De 
Zwarte Hond, Köln, in Kooperation mit urbanege-
stalt, Johannes Böttger, Köln.

Die Arbeitsgemeinschaft wurde mit der Ausarbei-
tung des Rahmenplans beauftragt, der in einem 
intensiven und mehrstufigen Prozess im Austausch 
mit der Bevölkerung weiterentwickelt wurde. 

Parallel dazu wurde die Neuaufstellung eines 
Bebauungsplans (Nr. 2452, Anlage 3) beschlossen 
und eingeleitet. Die öffentliche Auslegung fand im 
Herbst 2016 statt.

Der Plan wurde am 8. Juni 2017 durch die Baude-
putation und am 27. Juni 2017 durch den Bremer 
Senat beschlossen. Zwischen der Projektgesell-
schaft Gartenstadt Werdersee (PGW), der GEWO-
BA und der Stadt Bremen wurde ein städtebau-
licher Vertrag geschlossen. Bestandteil sind u.a. 
ergänzende Regelungen zum Bebauungsplan sowie 
Inhalte des zugehörigen Gestaltungshandbuchs 
(Anlage 5) und des Grünordnungsplans (GOP, 
Anlage 6), die auch rahmensetzende Vorgaben für 
dieses Wettbewerbsverfahren bilden.

4.2.2 Aktueller Entwicklungsstand in der 
Gartenstadt Werdersee

Aktuell werden verschiedene Bauvorhaben am 
Boulevard im südlichen Drittel des Plangebietes 
umgesetzt. An der Habenhauser Landstraße ent-
stehen in einem gemischt genutzten Gebäudekom-
plex u.a. ein Nahversorger und ca. 60 geförderte 
Wohneinheiten. Darüber hinaus werden am Bou-
levard (Helene-Lange-Straße) erste Geschosswoh-
nungsbauten sowie Reihenhauszeilen realisiert. In 
beiden Fällen sind die Projektgesellschaft Garten-
stadt Werdersee GmbH & Co. KG (PGW) und die 
GEWOBA AG Wohnen und Bauen engagiert.



Abb. 5 Lage der Gartenstadt Werdersee im Stadtgefüge (Übersichtsplan) 
 Quelle: Openstreetmap.org mit Nachbearbeitung BPW Stadtplanung

Abb. 6 Bebauung südliches Drittel der Gartenstadt Werdersee 
 Quelle: GEWOBA
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4.2.3 Einbettung der Gartenstadt Werdersee 
in die umgebenden Ortsteile

Das Gebiet der Gartenstadt Werdersee liegt 
nahezu vollständig im Stadtteil Neustadt, Ortsteil 
Huckelriede. Kleine Teile des Plangebiets, angren-
zend an die Straße Fellendsweg und die Haben-
hauser Landstraße, gehören zum Stadtteil Ober-
vieland, Ortsteil Habenhausen.

Das Entwicklungsgebiet wurde in der Vergan-
genheit im Wesentlichen landwirtschaftlich als 
Grünland und Acker genutzt. Im Norden wird die 
zukünftige Gartenstadt durch den Deich zum Wer-
dersee begrenzt. Nach Süden erhält das Plangebiet 
seinen Abschluss mit der Habenhauser Landstraße. 
Über diese mit Linden bepflanzte Allee wird das 
zukünftige Wohnquartier mit dem öffentlichen 
Verkehrsnetz verbunden. Südlich der Habenhau-
ser Landstraße befindet sich das Gewerbegebiet 
Habenhausen.

Im Westen wird die Gartenstadt Werdersee durch 
den Friedhof Huckelriede mit seinem Baumbe-
stand und einer Hangkante bestimmt, die im Nord-
westen nahtlos in den Deich übergeht.

Östlich der Gartenstadt Werdersee grenzt ein mit 
Einzel- und Doppelhäusern bebautes Wohngebiet 
an, das aufgrund der Straßennamen als „Dichter-
viertel“ bezeichnet wird. Die unmittelbar angren-
zenden Grundstücke sind vornehmlich mit frei-
stehenden Einfamilienhäusern bebaut. Das neue 
Wohnareal soll sich in den Landschaftsraum am 
Werdersee einfügen und das benachbarte Sied-
lungsgefüge berücksichtigen.

Hauptbahnhof

Weserstadion

Neustadt

Innenstadt

Gartenstadt Werdersee
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4.3 Vorgaben der Rahmenplanung
4.3.1 Erschließungskonzept Gartenstadt 
Werdersee

Die Haupterschließung des Quartiers bildet eine 
ringförmig angelegte Straße („Loop“), die über zwei 
Anschlusspunkte an die Habenhauser Landstraße an-
gebunden ist. Das Erscheinungsbild des Loops ändert 
sich abschnittsweise. Im westlich gelegenen Ein-
gangsbereich wird er als breiter, baumbestandener 
Boulevard mit längsverlaufender Mittelinsel ausgebil-
det. Im weiteren Verlauf wird er entlang des grünen 
Randes (Otti-Berger-Park) geführt und ermöglicht 
eine Blickbeziehung zu den angrenzenden Baum-
gruppen des Huckelrieder Friedhofs und zum Deich. 
Im Norden führt der Loop durch das Quartiersinnere 
– hier zweigt eine untergeordnete Erschließungs-
schleife ab – bis er dann im Osten des Quartiers sich 
wieder Richtung Süden wendet und entlang der 
Bestandsbebauung im Osten zum Ausfahrtspunkt an 
der Habenhauser Landstraße zurück führt.

Die Wohnstraßen wie auch die Grünen Anger span-
nen sich zwischen der Ringstraße auf und bilden in 
Verlängerung eine Verbindung für Radfahrer und 
Fußgänger zwischen Fellendsweg und Friedhof.

4.3.2 Grün- und Freiraumkonzept der 
Gartenstadt Werdersee

Die Freiräume der Gartenstadt Werdersee lassen 
sich in drei Typen gliedern: 

Parkflächen an den Rändern wirken im Norden 
(Anni-Albers-Park) und im Westen (Otti-Ber-
ger-Park) als anknüpfende Räume an die über-
geordneten Grünstrukturen des Friedhofs und 
Werderseedeichs. Zwei „Grüne Anger“ und zwei 
„Grüne Keile“ im Norden übernehmen und verlän-
gern diese Freiraumqualitäten in das Siedlungsge-
füge hinein. Großzügig angelegte Straßenräume 
mit einer hohen Raumqualität (Grüne Anger) sowie 
der Loop mit seinen unterschiedlichen Abschnitten 
und die Wohnstraßen ergeben vielfältige Aufent-
haltsräume.

Diese drei Freiraumtypen bilden maßgeblich den 
öffentlichen Raum und sind wesentlicher Bestand-
teil der Gartenstadt Werdersee. Sie bilden die 
Adressierung für die verschiedenen Wohnstandorte 
und verankern diese im Stadtgrundriss.

Erschließungs- 
schleife

Otti-Berger- 
Park

Otti-Berger- 
Park

Grüne Keile

Anni-Albers-Park

Grüne Anger

Friedhof 
Huckelriede

Friedhof 
Huckelriede

Werdersee

Werdersee

Loop

Boulevard



Abb. 7 links oben: Erschließungskonzept  
 Quelle: De Zwarte Hond im Auftrag der Stadt Bremen mit Nachbearbeitung von BPW Stadtplanung

Abb. 8 links unten: Freiraumkonzept 
 Quelle: De Zwarte Hond im Auftrag der Stadt Bremen mit Nachbearbeitung von BPW Stadtplanung

Abb. 9 unten: Ausschnitt Rahmenplan  
 Quelle: De Zwarte Hond mit Nachbearbeitung von BPW Stadtplanung
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4.3.3 Beschreibung der Erschließung und 
Freiräume der direkten Nachbarschaft der 
Baugrundstücke

Das Baugrundstück G.1 wird über die im Norden 
liegende Wohnstraße erschlossen und bildet einen 
Hochpunkt des Quartiers. Hier bestehen beson-
dere Blickbeziehungen zum Landschaftsraum 
Werdersee. Das Baugrundstück G.2 liegt an der 
nordöstlichen Schleife des sogenannten Loops.

Das Baufeld G.1 grenzt im Norden an die Li-
da-Gustava-Heymann-Straße, eine verkehrsbe-
ruhigte Zone. Daran angrenzend liegt der neue 
Anni-Albers-Park, in dem ein großer öffentlicher 
Spielplatz am Deich geplant ist.

Von der Minna-Cauer-Straße aus führen zwei 
Grüne Keile zum Deich (s. Abb. 8), die sich Rich-
tung Werdersee – auch an den Baukörperfluchten 
ablesbar – weiten und als öffentliche bzw. halböf-
fentliche Grünfläche ausgestaltet sind.
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Abb. 10 Bebauung durch PGW 
 Quelle: PGW mbH & Co.KG

Abb. 11 Bebauung durch PGW 
 Quelle: PGW mbH & Co.KG
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4.3.4 Gebäudetypologie des Quartiers

Durch eine vielfältige Architektur- und Formen-
sprache sowie durch unterschiedlich angeordnete 
Haustypen soll für die Gartenstadt Werdersee ein 
lebendiges Bild in einem gestalterischen Gesamtka-
non erzeugt werden (Abb. 10 und 11). Das Verhält-
nis der Wohneinheiten von Einfamilienhäusern zu 
Mehrfamilienhäusern ist dabei annähernd ausgegli-

chen. Mindestens 25% der geplanten Wohneinhei-
ten sind als geförderter Wohnungsbau vorgesehen, 
aber auch frei finanziertes Wohnen wird in der 
Gartenstadt Werdersee Raum finden. Geschoss-
wohnungsbau in unterschiedlicher Ausgestaltung 
und Reihenhäuser werden dabei zusammenwirken. 
Ziel ist es, die unterschiedlichen Gebäudetypen im 
Sinne eines städtebaulichen Ensembles aufeinander 
zu beziehen (Anlage 5 Gestaltungshandbuch).



Abb. 12 links unten: Geschosswohnungsbau L1 mit 31 Wohnungen und gewerblicher Nutzung im Erdgeschoss 
 Quelle: GEWOBA

Abb. 13 oben: Geschosswohnungsbau Baufeld C1 mit 36 Wohnungen 
 Quelle: GEWOBA

Abb. 14 mitte: Geschosswohnungsbau Baufeld A1 und A2 mit 75 WE, Seniorentagesstätte, Verbrauchermarkt und Nahversorgungsangeboten im EG 
 Quelle: GEWOBA

Abb. 15 unten: Geschosswohnungsbau Baufeld A3 und A4 mit 46 Wohnungen und Kindertagesstätte im Erdgeschoss 
 Quelle: GEWOBA

31

Neben geförderten und freifinanzierten Wohnun-
gen für vielfältige Haushaltsformen ergänzt die 
GEWOBA das neue Quartier auch mit Angeboten 
für gewerbliche und soziale Infrastruktur. 

So werden die Mehrfamilienhäuser auf den 
Baufeldern A1/ A2 und L1 am Quartiersauftakt an 
der Habenhauser Landstraße in den Erdgeschoss-
zonen mit Einzelhandel, Bäcker, Arztpraxen, u.ä. 
die wohnortnahe Nahversorgung bieten. In dem 
Mehrfamilienhaus auf Baufeld A3/ A4 wird die 
GEWOBA im Erdgeschoss eine Kindertagesstätte 
für sechs Gruppen erstellen (Übersicht Baufelder 
siehe Anlage 4, Verkehrsanlagen + Grünplan).
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Bebauungsplan   2452

ZEICHNERISCHE FESTSETZUNGEN

BAUWEISE, BAULINIEN, BAUGRENZEN
Offene Bauweise

nur Hausgruppen zulässig

nur Doppelhäuser und Hausgruppen zulässig

geschlossene Bauweise

Baulinie

Baugrenze

nur Einzel- und Doppelhäuser zulässig

Bekanntmachung gemäß § 10 Abs. 3 Baugesetzbuch im Amtsblatt
der Freien Hansestadt Bremen vom ……………, Seite…….. ……..       

Verfahren:   Eickhoff    

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans

2.     In dem mit WA 1 bis WA 9 gekennzeichneten Teilen des allgemeinen 
        Wohngebiets sind Gartenbaubetriebe und Tankstellen nicht zulässig. 
        Ausnahmsweise können nicht störende Handwerksbetriebe zugelassen 
        werden.

1.     Mit der Bekanntmachung dieses Plans treten innerhalb seines 
        Geltungsbereiches sämtliche Festsetzungen bisheriger Bebauungspläne
        außer Kraft.

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

3.     Im Mischgebiet (MI 1 und MI 2)  sind Gartenbaubetriebe, Tankstellen 
        und Vergnügungsstätten nicht zulässig. 

4.     Es werden folgende Bestimmungen zum Einzelhandel festgesetzt:

4.1.  Im Mischgebiet (MI 1 und MI 2) sind Einzelhandelsbetriebe, die
        zentrenrelevante Sortimente anbieten, nicht zulässig. Dies gilt
        nicht, soweit unten 4.2 und 4.3 Sonderregelungen treffen.
4.2.  Im Mischgebiet (MI 1 und MI 2) sind die der Versorgung des 
        Gebiets dienenden Läden ohne die unter 4.1 genannte 
        Sortimentsbeschränkung allgemein zulässig.

17.   In den mit WA 5, WA 7, WA 9, MI 1 und MI 2 gekennzeichneten Gebiets-
        teilen kann als Ausnahme ein Überschreiten der Baulinie durch unterge-
        ordnete Bauteile wie Balkone, Erker, Loggien und Vorbauten von bis zu 
        1,5 m zugelassen werden. In den mit WA 7, WA 9, MI 1 und MI 2 ge-
        kennzeichneten Gebietsteilen kann als Ausnahme zu den öffentlichen 
        Straßenverkehrsflächen ausgerichteten Gebäudeseiten ein Über-
        schreiten der Baulinie erst ab dem 2. Obergeschoss bis zu 1,5 m zu-
        gelassen werden. Die die Baulinie überschreitenden Bauteile und Vor-
        bauten dürfen nicht mehr als die Hälfte der Breite der jeweiligen Außen-
        wand in Anspruch nehmen.

4.3.  In dem mit MI 1 gekennzeichneten Teil des Mischgebiets sind 
        Einzelhandelsbetriebe mit einer Verkaufsfläche von bis zu 
        800 m² und dem Hauptsortiment Lebensmittel / Nahrungs- und 
        Genussmittel allgemein zulässig. Oberhalb des Erdgeschosses 
        sind auch sie unzulässig.

4.4.  Im allgemeinen Wohngebiet, außer in dem mit WA 7 gekenn-
        zeichneten Teil, sind Läden, die der Versorgung des Gebiets
        dienen, nicht zulässig.

4.5.  Verkaufsfläche im Sinne der Festsetzungen dieses Bebauungs-
        plans ist diejenige Fläche, die dem Verkauf dient, einschließlich 
        der Gänge, Treppen in den Verkaufsräumen, Standflächen für
        Einrichtungsgegenstände, Kassenzonen, Schaufenster und 
        sonstige Flächen, soweit sie dem Kunden zugänglich sind, 
        sowie Freiverkaufsflächen, soweit sie nicht nur vorübergehend
        genutzt werden. Zur Verkaufsfläche zählen auch Thekenbereiche,
        die vom Kunden nicht betreten werden können, die Kassenvorzone 
        sowie ein ggf. vorhandener Windfang sowie Flächen für die Ent-
        sorgung von Verpackungsmaterial durch die Kunden und die 
        Pfandrückgabe. Zur Verkaufsfläche zählen auch Flächen, die der 
        Abholung von Waren dienen, soweit sie von Kunden betreten 
        werden können.

4.6.  Zentrenrelevante Sortimente im Sinne der Festsetzungen dieses 
        Bebauungsplans sind:

a)   Lebensmittel/Nahrungs- und Genussmittel (inkl. Tee, Tabak-
      waren, Back- und Konditoreiwaren, Metzgerei /Fleischereiwaren, 
      Getränke, Wein/Spirituosen),

c)   Drogeriewaren und Körperpflegeartikel (inkl. Putz-, Wasch- und
      Reinigungsmitteln), Parfümerieartikel und Kosmetika, Arznei-
      mittel, Reformwaren,

e)   Bekleidung, insbesondere Herren-, Damen- und Kinderbe-
      kleidung, sonstige Bekleidung (z.B. Berufsbekleidung, Leder-
      bekleidung  etc.), Meterware für Bekleidung, Kurzwaren, 
      Handarbeitswaren, Wäsche und Miederwaren, Bademoden, 

g)   Glas, Porzellan, Keramik,

j)    Sammlerbriefmarken und -Münzen,

m)  Elektrogroßgeräte (z.B. Kühl- und Gefrierschränke, Wasch-
      maschinen, Wäschetrockner, Geschirrspülmaschinen etc.) 
      (weiße Ware), Elektrokleingeräte (z.B. Toaster, Kaffeemaschinen, 
      Rühr- und Mixgeräte, Staubsauger, Bügeleisen etc.), Unter-
      haltungselektronik, Rundfunk-, Fernseh-, phonotechnische 
      Geräte (sog. braune Ware), Videokameras und Fotoartikel, 
      Kommunikationselektronik (z.B. Telefone und Zubehör), Bild- 
      und Tonträger, Computer und Zubehör, Software und

18.   Die maximale Höhe für Garagen und Carportanlagen (überdachte 
        Stellplätze) beträgt  2,5 m.

19.   Tiefgaragen sind nicht auf die Anzahl der Vollgeschosse anzurechnen.

20.   Die für Tiefgaragen und Untergeschosse festgesetzten Flächen können
        in geringfügigem Ausmaß überschritten werden.

21.   Die Dachoberkante der Tiefgaragengeschosse darf nicht über dem Niveau 
        der angrenzenden Erschließungsstraße liegen. Dächer der Tiefgaragen
        sind, sofern sie nicht durch die aufgehenden Außenwände des Ge-
        bäudekörpers abgedeckt werden, durch eine intensive Begrünung von 
        mind. 40 cm Höhe abzudecken und in die Freiraumplanung zu
        integrieren. Vertikale Öffnungen zu den öffentlichen Straßenverkehrs-
        flächen in den baulichen Anlagen (z.B. Kasematten, Schächte) und
        Fensteröffnungen in den Fassaden können zur natürlichen Belüftung 
        der Tiefgarage im Sockelbereich des Gebäudes nur zugelassen werden, 
        wenn sie untergeordnet sind.

22.   Carportanlagen (überdachte Stellplatzanlagen), Garagen und Neben-
        anlagen können an einer Grundstücksgrenze, ohne eigene Abstands-
        flächen auszulösen, mit einer Wandhöhe von bis zu 2,5 m errichtet 
        werden.

23.   Von den Baumstandorten in den festgesetzten Flächen für Carport-
        anlagen, Garagen-, und Stellplatzanlagen kann geringfügig abgewichen 
        werden.

24.   Die tragenden Konstruktionen der Dachflächen und die Baukörper sind
        so auszubilden, dass die Errichtung von Solarenergieanlagen auch
        zu einem späteren Zeitpunkt möglich ist.

25.   Es werden folgende Bestimmungen zur Ausbildung der Dächer und 
        Dachformen sowie Aufbauten festgesetzt:

25.1.  Bei Flachdächern darf die zulässige Höhe der baulichen Anlagen 
          durch technische Aufbauten, Aufzugsüberfahrten, Treppenaus-
          stiege und Solarenergieanlagen ausnahmsweise überschritten 
          werden, wenn die Gestaltung des Gesamtbaukörpers und das 
          Ortsbild nicht beeinträchtigt wird. Sie sind einzuhausen und
          mindestens 2,5 m von der Außenfassade zurückzusetzen. Soweit 
          Solarenergieanlagen die zulässige Höhe um nicht mehr als 1 m 
          überschreiten, kann der Abstand von der Außenfassade auf bis zu
          1 m reduziert werden.

25.2.  Die Dachneigung geneigter Dachflächen in den mit WA 1 bis WA 4,
          WA 6 und WA 8 gekennzeichneten Gebieten ist zwischen 30° und 
          50° auszubilden. Dabei kann die Dachfläche gleichseitig oder
          ungleichseitig geneigt ausgebildet sein.

25.3.  Dachgauben sind mit flachen oder geneigten Dachflächen sowie 
          ausschließlich mit senkrechten Seitenflächen auszubilden. Die
          Länge von Zwerchhäusern ist auf ein Drittel und von Dachgauben 
          auf zwei Drittel der Breite der jeweiligen Außenwand begrenzt. 
          Dachgauben sind mindestens 0,9 m von der Traufkante zurück-
          zusetzen. Die Dachfläche von Dachgauben und Zwerchhäusern
          muss deutlich - mindestens 0,8 m unter der Firsthöhe des Haupt-
          baukörpers liegen.

25.4.  Bei geneigten Dachflächen ist eine Überschreitung der maximalen
          Gebäudehöhe durch die in der Festsetzung 25.1 genannten
          Anlagen unzulässig. Solarenergieanlagen sind in die Dachfläche
          zu integrieren.

25.5.  Dachflächen sind nur in nicht glänzender Oberfläche und in den 
          Farben rot, rotbraun und anthrazit zulässig.

32.   In den mit WA 2 und WA 3 gekennzeichneten Teilen des allgemeinen 
        Wohngebiets ist das Regenwasser der Dachflächen von Gebäuden,  
        die an Grünflächen liegen, vollständig über ein Ableitungssystem den 
        öffentlichen Grünflächen zuzuleiten.

33.   Die Flächen für Zufahrten zu Garagen, Carportanlagen und PKW-Stell-
        plätzen sowie die Flächen für PKW-Stellplätze und Wege zu den 
        Nebenanlagen sind mit einer breitfugigen Pflasterung, offenporigen 
        Steinen oder anderen Maßnahmen wasserdurchlässig zu gestalten. 
        Alternativ ist das von diesen Flächen anfallende Niederschlagswasser
        in unmittelbar angrenzenden, unbefestigten Bereichen oberflächig zu 
        versickern. Dies gilt auch für den Abfluss von Carport,- Garagendächern 
        und Nebenanlagen.

34.   Im allgemeinen Wohngebiet (WA 1 bis WA 9) und im Mischgebiet (MI 1 
        und MI 2) ist sicherzustellen, dass tagsüber in Aufenthaltsräumen durch 
        geeignete Schallschutzmaßnahmen, wie z.B. Schallschutzfenster in 
        Verbindung mit aktiver oder passiver Belüftung oder entsprechende 
        gleichwertige Vorkehrungen oder Doppelfassaden, verglaste Loggien
        oder in ihrer Wirkung vergleichbare Maßnahmen, der Innenraumpegel 
        von 35 dB(A) nicht überschritten wird.

35.   In Aufenthaltsräumen muss gewährleistet werden, dass nachts infolge
        bei Außenpegeln > 45 und ≤ 50 dB(A) durch geeignete bauliche Maß-
        nahmen (z.B. schallabsorbierende Ausbildung der Fensterlaibung) der 
        Innenraumpegel von 30 dB(A) bei freier Belüftung (gekipptes Fenster) 
        nicht überschritten wird. Bei Außenpegeln > 50 dB(A) und ≤ 60 dB(A) 
        nachts muss gewährleistet werden, dass in Aufenthaltsräumen durch 
        geeignete bauliche Maßnahmen (z.B. schallgedämmte Lüftungs-
        öffnungen) der Innenraumpegel von 30 dB(A) bei geschlossenem 
        Fenster nicht überschritten wird.

36.   Auf der Gemeinbedarfsfläche Schule darf in den Aufenthaltsräumen des 
        Schulgebäudes ein Innenraumpegel von 35 dB(A) nicht überschritten 
        werden. 

37.   Aufgrund der Gesamtbewertung des Straßen- und Fluglärms ist von
        folgenden Beurteilungspegeln auszugehen:

37.1.  In den mit WA 6 und WA 7 gekennzeichneten Teilen des allge-
          meinen Wohngebiets ist an den zu den öffentlichen Straßenver-
          kehrsflächen hin ausgerichteten Fassaden am Tag mit Be-
          urteilungspegeln von bis zu 60 dB(A) und in der Nacht von bis zu 
          50 dB(A) zu rechnen.

37.2.  In dem mit WA 8 gekennzeichneten Teil des allgemeinen Wohn-
          gebiets werden an den zu den öffentlichen Straßenverkehrs-
          flächen hin ausgerichteten Fassaden sowie in dessen östlichem
          Baufenster an den nach Süden (Richtung MI 2 mit max. dreige-
          schossiger Bebauung) ausgerichteten Fassaden am Tag Be-
          urteilungspegel von bis zu 61 dB(A) und in der Nacht von bis zu 
          51 dB(A) erwartet. 

37.3.  In dem mit WA 9 gekennzeichneten Teil des allgemeinen Wohn-
          gebiets ist an den östlichen, südlichen und westlichen Fassaden
          am Tag mit Beurteilungspegeln von bis zu 66 dB(A) und in der
          Nacht von bis zu 58 dB(A) zu rechnen. 

37.4.  Im Mischgebiet (MI 1 und MI 2) ist an den zur Habenhauser
          Landstraße ausgerichteten Fassaden sowie im östlichen Teil des 
          Mischgebietes MI 2 an den nach Osten zur öffentlichen Straßen-
          verkehrsfläche (Richtung WA 9) ausgerichteten Fassaden am Tag 
          mit Beurteilungspegeln von bis zu 66 dB(A) und in der Nacht von
          bis zu 58 dB(A) zu rechnen.

38.   In den hausnahen Freibereichen, d.h. auf den Terrassen, Loggien und 
        Balkonen, im Mischgebiet (MI 1 und MI 2) und in den mit WA 7 und 
        WA 9 gekennzeichneten Teilen des allgemeinen Wohngebiets werden 
        aufgrund der Gesamtbewertung des Straßen- und Fluglärms am Tag 
        Beurteilungspegel von 60 bis 66 dB(A) erwartet. Hier ist durch bauliche 
        Ausbildung (Gebäudestellung, Grundrissgestaltung, lärmabsorbierende 
        Materialien oder in ihrer Wirkung vergleichbare Maßnahmen) sicherzu-
        stellen, dass ein Mittelungspegel von 55 dB(A) tags eingehalten wird.

40.   Das festgesetzte Geh- und Leitungsrecht Nr. 2 umfasst die Befugnis 
        des Unterhaltungsträgers, zur Entwässerung des Gebietes ein Mulden-
        Rigolen-System herzustellen und zu unterhalten. Ferner ist die Frei-
        haltung und Zugänglichkeit zu gewährleisten.

39.   Das festgesetzte Geh- und Leitungsrecht Nr. 1 umfasst die Befugnis 
        des Unterhaltungsträgers, zur Niederschlagsentwässerung ein Rinnen-
        system herzustellen und zu unterhalten. Ferner ist die Freihaltung und 
        Zugänglichkeit zu gewährleisten.

KENNZEICHNUNG
In der durch XXX gekennzeichneten Fläche befindet sich eine 
zwischen Anfang der 1960er Jahre und 1974 entstandene Altab-
lagerung. Sie enthält in Tiefen bis zu 2,7m Anteile von Ziegeln, 
Schlacke, Bauschutt, Kunststoff, Folie, Kabel und Glas. Sie ist 
erheblich mit umweltrelevanten Schadstoffen, Schwermetallen 
und Benzo(a)pyren verunreinigt. Die Abfälle sind in einer 
Mächtigkeit zwischen 0,2 m bis 0,85 m mit Boden abgedeckt, 
der zum Teil ebenfalls erhöhte Gehalte an Schwermetallen und 
Benzo(a)pyren aufweist. An der Geländeoberfläche sind neuere
Abfälle wie zum Beispiel Plastik und Glas, Blechdosen, Blech-
wanne, Bauschutt, Dachpappe, Flaschen, Wolldecken und Auto-
reifen abgelagert. Die Fläche wird im Bodeninformationssystem 
der Stadtgemeinde Bremen als Altablagerung Nr. A 218.0002 
geführt

HINWEISE

RECHTLICHE GRUNDLAGEN:
Baugesetzbuch (BauGB)
Baunutzungsverordnung (BauNVO) i.d.F.d.B. vom 23. Januar 1990
(BGBI. I S. 132) zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes
vom 11. Juni 2013 (BGBI. I S. 1548)
Planzeichenverordnung (PlanZV)
Bremische Landesbauordnung (BremLBO)
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)

Die Bestimmungen der Baumschutzverordnung bleiben von den
Festsetzungen unberührt.

Die Artenschutzvorschriften des Bundesnaturschutzgesetzes bleiben unberührt. 
Ausnahmen und Befreiungen, z.B. für notwendige Rodungen von Gehölzen und 
Vegetationsflächen in der Zeit vom 01.03. – 30.09., sind im Vorwege bei der 
Naturschutzbehörde zu beantragen.

Die Artenschutzvorschriften des Bundesnaturschutzgesetzes sowie des 
Bremischen Naturschutzgesetzes bleiben unberührt. Ausnahmen und 
Befreiungen, z.B. für notwendige Rodungen von Gehölzen und Vegetations-
flächen, sind im Vorwege bei der Naturschutzbehörde zu beantragen.

Im Planbereich ist mit Kampfmitteln zu rechnen.
Vor Aufnahme der planmäßigen Nutzung ist in Zusammenarbeit mit 
den zuständigen Stellen eine Beseitigung der Kampfmittel sicherzustellen.

Im Plangebiet ist mit dem Vorhandensein archäologischer Bodenfunde zu
rechnen. Bei Erdarbeiten, insbesondere auch bei Kampfmittelsuch-
arbeiten, ist eine Beteiligung des Landesarchäologen erforderlich.

Bei Überschreitung der Höhe von 15,80 m über NN durch bauliche Anlagen 
oder Teile solcher, sowie durch alle anderen Hindernisse ist die Zustimmung 
bzw. Genehmigung der Luftfahrtbehörde gemäß § 12 bzw. § 15 des Luft-
verkehrsgesetzes einzuholen.

Die Planung und Errichtung von Solarenergieanlagen ist mit der Luftfahrt-
behörde abzustimmen.

FREIE HANSESTADT BREMEN (STADTGEMEINDE)
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für ein Gebiet in Bremen - Neustadt/Obervieland
zwischen Habenhauser Landstraße, Fellendsweg,
Habenhauser Deich und Friedhof Huckelriede

(Bearbeitungsstand: 04.05.2017)

n)   orthopädische Artikel und Sanitätswaren, Optik und Akustik 
      (Hörgeräte, Augenoptikartikel), Uhren, Schmuck; Gold- und 
      Silberwaren, Kinderwagen, Baby- und Kleinkindartikel.

k)   Sportartikel und -geräte, Camping- und Outdoorartikel (ohne
      Campingmöbel),
l)    Waffen, Angler- und Jagdbedarf, Pokale, Antiquitäten, Haus- 
      und Heimtextilien, Dekostoffe, Gardinen, Kunstgewerbe, Bilder, 
      Rahmen,

h)   Schneidwaren und Bestecke, Haushaltswaren, Geschenkartikel
      und Souvenirs,
i)    Spielwaren (inkl. Modellbau), Künstler- und Bastelartikel, Musik-
      instrumente und Zubehör,

f)    Schuhe und Zubehör, Lederwaren, Taschen, Koffer, Schirme, 
      Sportbekleidung und -schuhe,

d)   Schreib- u. Papierwaren, Zeitungen und Zeitschriften, Büro-
      maschinen, Bücher,

b)   (Schnitt-) Blumen, Zooartikel,

13.   Nebenanlagen sind je Wohneinheit nur bis zu einer Grundfläche von 
        10 m² und einer Höhe von bis zu 2,5 m zulässig.

14.   Private Gemeinschaftsanlagen zur Abfallentsorgung (Unterflursysteme)
        sind auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen zulässig.

15.   Abfall- und Müllsammelbehälter sind in den Nebenanlagen oder in der 
        Kubatur der Gebäude unterzubringen.

16.   Ein Zurücktreten der Gebäude oder Gebäudeteile bis zu einer Tiefe von
        1,0 m von der Baulinie kann als Ausnahme zugelassen werden, wenn 
        dies im Hinblick auf die städtebauliche Wirkung untergeordnet ist.

5.     Die Oberkanten der fertigen Fußbodenoberflächen des ersten Vollge-
        schosses (Erdgeschoss) sind mind. 0,1 m bis höchstens 1,1 m über der 
        Straßenhöhe herzustellen. Unterhalb der Erdgeschossebene sind Haupt-
        nutzungen nicht zulässig. Ausnahmsweise kann in dem mit WA 7 und 
        WA 9 gekennzeichneten Teilen des allgemeinen Wohngebiets sowie
        im Mischgebiet (MI 1 und MI 2) davon abgewichen werden, so dass die 
        Oberkanten der fertigen Fußbodenoberflächen zwischen 0 m bis 0,1 m
        zur Straßenhöhe betragen.

6.     In den mit WA 1 bis WA 4, WA 6 und WA 8 gekennzeichneten Teilen des 
        allgemeinen Wohngebiets gilt die zeichnerisch festgesetzte Gebäude-
        höhe nur bei der Ausbildung von geneigten Dächern. Bei der Errichtung 
        von Flachdächern sind die Gebäudehöhen im WA 1, WA 2, WA 4, WA 6 
        und WA 8 um 2 m und im WA 3 um 1 m zu reduzieren.

7.    Terrassen, Wintergärten und Überdachungen sind bis zu einer Tiefe von 
       3 m und einer Fläche von maximal 15 m² auf der nicht überbaubaren 
       Grundstücksfläche zulässig.

8.    Die zulässige Grundflächenzahl (GRZ) kann ausnahmsweise um bis zu 
       10 % überschritten werden.

10.   In den mit der Festsetzung Doppelhäuser und Hausgruppen gekenn-
        zeichneten Teilen des allgemeinen Wohngebiets gilt die Anforderung 
        an Doppelhäuser und Hausgruppen gem. § 22 Abs. 2 BauNVO auch 
        dann als erfüllt, wenn Gebäude mit dem Erscheinungsbild von Doppel- 
        und Reihenhäusern errichtet werden, die aufgrund der Teilung nach 
        dem Wohnungseigentumsgesetz nicht aus einzelnen selbständigen 
        Gebäuden bestehen.

11.   Die Baugrenze der Gemeinbedarfsfläche (Zweckbestimmung Schule) 
        kann ausnahmsweise durch Unterbauung überschritten werden. Dabei 
        darf die Oberkante der baulichen Anlage nicht über dem Niveau der 
        angrenzenden Erschließungsstraße liegen. Dächer der baulichen 
        Anlage sind, sofern sie nicht durch die aufgehenden Außenwände des  
        Gebäudekörpers abgedeckt werden, durch eine intensive Begrünung 
        von mind. 0,4 m Höhe abzudecken.

12.   Im Geltungsbereich sind auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen 
        Nebenanlagen gem. § 14 BauNVO, soweit sie Gebäude im Sinne der 
        BremLBO sind, sowie Kraftfahrzeugstellplätze, Carportanlagen und 
        Garagen nicht zulässig. Sie sind nur auf den dafür vorgesehenen und 
        besonders festgesetzten Grundstücksflächen zulässig.

9.     Es werden zusätzlich zu den zeichnerischen Festsetzungen folgende 
        Bestimmungen zu Gebäudehöhen im allgemeinen Wohngebiet festgesetzt:

9.1.  In dem mit WA 1, WA 2, WA 6 und WA 8 gekennzeichneten Teilen 
        des allgemeinen Wohngebiets ist für Gebäude mit geneigten
        Dachflächen die Traufhöhe auf 7 m und die Traufhöhe von Dach-
        gauben auf 10 m begrenzt.
        In dem mit WA 3 gekennzeichneten Gebieten ist für Gebäude mit 
        geneigten Dachflächen die Traufhöhe auf 6 m und die Traufhöhe 
        von Dachgauben auf 9 m begrenzt.
        In dem mit WA 4 gekennzeichneten Teil ist für Gebäude mit ge-
        neigten Dachflächen die Traufhöhe auf 10,5 m und die Traufhöhe 
        von Dachgauben auf 13,5 m begrenzt.

9.2.  In dem mit WA 1, WA 2, WA 4, WA 6 und WA 8 gekennzeichneten
        Teilen des allgemeinen Wohngebiets sind die Geschosshöhen 
        der Vollgeschosse und des obersten Geschosses (Staffelgeschoss)
        auf 3,3 m begrenzt. In den mit WA 3 gekennzeichneten Gebieten 
        sind die Geschosshöhen der Vollgeschosse und der obersten
        Geschosse (Staffelgeschosse) auf 3,0 m begrenzt. 

26.   Die Fassaden der Gebäudeaußenwände an den Baulinien sind in 
        Ziegeln mit einem Flächenanteil von mindestens 25 % auszubilden. 
        Dies gilt auch dann als erfüllt, wenn sich der Anteil von 25 % auf die 
        gesamte Fassadenfläche einer Hausgruppe bezieht.

27.   Die Fassaden der den öffentlichen Verkehrsräumen zugewandten 
        Garagen sind im gleichen Material wie die Fassaden der angrenzenden 
        Gebäude herzustellen.

28.   In dem allgemeinen Wohngebiet WA 7 und im Mischgebiet MI 1 und 
        MI 2 sind bei gewerblichen Nutzungen die erdgeschossigen Fassaden 
        an den Baulinien mit Fenster- und Türöffnungen zu versehen. Der 
        Anteil an Öffnungen an der Gesamtfläche hat mindestens zwei Drittel 
        der erdgeschossigen Fassade zu betragen.

Flächen für Gemeinbedarf

GEMEINBEDARF

Schule

VERKEHRSFLÄCHEN

Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung

Straßenverkehrsflächen

Fuß- und Radweg

Straßenbegrenzungslinie

Verkehrsberuhigter Bereich

Fußgängerbereich und Radweg2

1

Bereich ohne Ein- und Ausfahrt

ART DER BAULICHEN NUTZUNG

MischgebietMI

Allgemeine WohngebieteWA

MASS DER BAULICHEN NUTZUNG

Grundflächenzahl

Flachdächer

Zahl der Vollgeschosse , Mindest- und Höchstmaß

Geschossflächenzahl

Zahl der Vollgeschosse, Höchstmaß

Zahl der Vollgeschosse, zwingend

Gebäudehöhe in Metern über Straßenhöhe, Höchstmaß
(Höhenbezugspunkt ist immer die an der Grundstücksgrenze
liegende Straßenhöhe im Bereich der baulichen Anlage)

Beschlossen in der Sitzung des     Beschlossen in der Sitzung der
Senats am ................................     Stadtbürgerschaft am...............

        ..............................                         .............................
               Senator                                    Direktor bei der

                                                    Bremischen Bürgerschaft

BebauungsplanBearbeitet:   Borgelt
Gezeichnet: Schlüter  08.08.2016 (TöB/ö.A.), 
04.05.2017 (Ä.n.ö.A.) 2452

Dieser Plan hat beim Senator für Umwelt, Bau und Verkehr 
gemäß § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch
vom ……………………… bis ………………………  öffentlich ausgelegen
Der Senator für Umwelt, Bau und Verkehr
                                                        Im Auftrag...............................

Für Entwurf und Aufstellung
Der Senator für Umwelt, Bau und Verkehr

Bremen, .........................

Im Auftrag                        ..........................................
                                                       Senatsrat

Der Senator für Umwelt, Bau und Verkehr
                                                        Im Auftrag...............................

Dieser Plan hat im Ortsamt  Neustadt/Woltmershausen
vom …………………..……. bis ……….……..…………… ausgelegen

Der Senator für Umwelt, Bau und Verkehr
                                                        Im Auftrag...............................

Dieser Plan hat im Ortsamt Obervieland
vom …………………..……. bis ……….……..…………… ausgelegen

Diese Planunterlage entspricht dem Inhalt der amtlichen Liegenschaftskarte und
weist im Geltungsbereich des Bebauungsplans die städtebaulich bedeutsamen
baulichen Anlagen sowie Straßen, Wege und Plätze vollständig nach.
Stand vom:  Februar 2013
Sie hat eine für den Zweck der Planung hinreichende geometrische
Genauigkeit.

                                
Bremen, den 19. Februar 2013

GeoInformation Bremen
Landesamt für Kataster - Vermessung -
Immobilienbewertung - Informationssysteme

Im Auftrag

gez. Nuhn

Diese Karte ist gesetzlich geschützt. Sie darf nur mit Zustimmung von
GeoInformation Bremen vervielfältigt, umgearbeitet, veröffentlicht
oder an Dritte weitergegeben werden.
(§ 14 des Vermessungs- und Katastergesetzes vom 18.10.1990-Brem. Gbl.S.313)

SONSTIGE FESTSETZUNGEN

Ca Carports

Umgrenzung für Flächen von Nebenanlagen, Garagen, Carports
und Stellplätze 
Die Umgrenzungslinie wird nicht dargestellt, wenn sie mit einer
Straßenbegrenzungslinie oder Baugrenze zusammentrifft

Ga Garagen

Na Nebenanlagen

St Stellplätze

Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, 
zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft
gem. textlicher Festsetzung Nr. 31.6

Bäume zu pflanzen und nach Abgang zu ersetzen

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung

Mit Geh- und Leitungsrechten gemäß textlicher Festsetzung 
Nr. 39 zu belastende Flächen

Mit Gehrechten zugunsten der Allgemeinheit zu belastende 
Fläche

Mit Geh- und Leitungsrechten gemäß textlicher Festsetzung 
Nr. 40 zu belastende Flächen

Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zugunsten des jeweiligen
Eigentümers Fellendsweg Nr. 42a zu belastende Fläche

Durchfahrt / Überbauung

Anpflanzung von Hecken

TiefgarageTGa

GRÜNFLÄCHEN

Öffentliche Grünfläche B, teilweise Gewässer (Parkanlage, 
Niederschlagswasserableitung, -rückhaltung und -versickerung)

Öffentliche Grünfläche A (Parkanlage)A

Spielplatz

B

FLÄCHEN FÜR VERSORGUNGSANLAGEN

Flächen für Versorgungsanlagen

Elektrizität

29.   Im Mischgebiet Mi 1 und MI 2 sind Werbeanlagen nur an der Stätte 
        der Leistung zulässig. Werbeanlagen dürfen nur kleinflächig als ein für 
        die Fassadengestaltung untergeordnetes Element ausgeführt werden. 
        Oberhalb der Brüstung des ersten Obergeschosses sind Werbeanlagen 
        unzulässig.

30.   Die Oberkanten der Straßenverkehrsflächen müssen eine Höhenlage 
        von mindestens 4,80 m ü.NN aufweisen.

31.   Der Bebauungsplan setzt folgende Bestimmungen zu Natur und Aus-
        gleich fest:

31.1. Im allgemeinen Wohngebiet, im Mischgebiet und auf der Gemein-
         bedarfsfläche (Zweckbestimmung Schule) ist auf dem Grundstück
         ab einer Grundstücksfläche von 250 m² für je 250 m² ein ein-
         heimischer, kleinkroniger Laubbaum oder ein hochstämmiger 
         Obstbaum mit einem Mindeststammumfang von 14 bis 16 cm zu 
         pflanzen und nach Abgang zu ersetzen.

31.2. Die zeichnerisch festgesetzten Anpflanzgebote für Bäume an den 
         Garagen-, Carport- und Stellplatzanlagen sind bei der Berechnung
         der zu pflanzenden Bäume auf der Grundlage des Stellplatzorts-
         gesetzes Bremen anzurechnen.

31.3. Im allgemeinen Wohngebiet und im Mischgebiet sind die nicht
         überbaubaren Grundstücksflächen als Gärten mit Pflanzen zu
         begrünen und dauerhaft zu unterhalten. Dabei sind je 100 m² der
         nicht überbaubaren Grundstücksfläche 5 laubabwerfende 
         Sträucher oder ein einheimischer Laubbaum mit einem Mindest-
         stammumfang von 14 bis 16 cm zu pflanzen, dauerhaft zu pflegen
         und bei Abgang zu ersetzen. 

31.4. Einfriedungen der Grundstücke sind zum öffentlichen Verkehrs-
         raum nur als Hecken aus laubabwerfenden Gehölzen zulässig. 
         Zäune sind dort nur in Verbindung mit Hecken zulässig, wenn sie
         von diesen verdeckt werden. Dies gilt auch für die zeichnerisch
         festgesetzt anzupflanzenden Hecken, deren Höhe mindestens
         1,20 m betragen muss.

31.5. In den mit WA 5, WA 7, WA 9, MI 1, MI 2 und als Gemeinbedarfs-
         fläche (Zweckbestimmung Schule) gekennzeichneten Gebieten
         sind Flachdächer und Dachflächen sowie Garagen- und Carport-
         anlagen mit einem Substrataufbau von mindestens 10 cm extensiv 
         zu begrünen. Ausnahmen sind bis zur Hälfte der jeweiligen Dach-
         fläche möglich, wenn Flächen für technische Anlagen, Terrassen
         oder sonstige Nutzungen erforderlich sind.

31.6. Auf den zwei zu dem Friedhof gelegenen Flächen für Maßnahmen 
         zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur 
         und Landschaft ist ein dauerhaft wechselfeuchter und naturnaher
         Bereich aus Feuchtwiesen, Rinnen und Gewässern mit klein-
         teiligen, feuchten bis überstauten Biotopen anzulegen und dauer-
         haft zu erhalten. Auf der Fläche sind Einzelbäume sowie Gehölz-
         gruppen, die die Wiesenfläche mosaikartig gliedern, anzupflanzen 
         und dauerhaft zu erhalten.

Übersichtsplan

Originalmaßstab 1:1000

Vorstadt am linken Weserufer,
Flur 46

0 50 10025 Meter

32

4.3.5 Gebäudetypologie der direkten Nach-
barschaft der Baugrundstücke

Auch in der direkten Nachbarschaft der beiden 
Baugrundstücke G.1 und G.2 findet ein Nebenein-
ander von Geschosswohnungsbauten und Reihen-
haustypologien sowie hochpreisigem und geför-
dertem Wohnungsbau statt.

Im Nord-Westen der Gartenstadt Werdersee 
bilden zwei Geschosswohnungsbauzeilen einen 

Hochpunkt entlang des Deichs. An dieser Stelle 
wird die PGW hochpreisigen Wohnungsbau auf der 
Grundlage der Ergebnisse eines vorangegangenen 
Wettbewerbsverfahrens realisieren (Abb. 16 + 17).

Auf den direkt zum Wettbewerbsgebiet an-
grenzenden Baugrundstücken ist hingegen 
Reihenhausbebauung geplant. Auf den beiden 
Baugrundstücken (G.1 und G.2) selbst soll Ge-
schosswohnungsbau als geförderter Wohnungsbau 
entstehen.

Abb. 16 Geplante Bebauung am Deich – Ergebnisse aus dem Verfahren zu Baufeld E.1 und F.1 
 Quelle: Hilmes Lamprecht Architekten

Abb. 17 Geplante Bebauung Ecke Minna-Cauer-Straße und Lida-Gustava-Heymann-Straße 
 Quelle: Hilmes Lamprecht Architekten

Abb. 18 Ausschnitt Bebauungsplan 2452 
 Quelle. Stadt Bremen



Pi
ck

ac
ke

r

Der Rosengarten

Fe
lle

nd
sw

eg

Fe
lle

nd
sw

eg

Habenhauser Landstraße

406674

406115

220372

323174

223747

323432

220168

406603

420015

220010

223748

oF

oF

oF

oF

oF

II

oF

oF

Rampe

Rampe

Graben

Graben

Graben

Graben

Graben

408930

207780

408900

211680

407740

207760

207770

211660

408890

207790

411700

Weg

6

23

22

1

11

148

5

25

3

35

2a

40

43

54

35

30

28

18
49

39

47
a

8a

56

120
37

23

1a

6

52

14

19

41

22
a

13

58

47

26

118

15

42

53

27

17

24
b

29

62

4

20
a

20

45

7

22

18

32

33

60

36
a

48

24

46

42
a

36

44

6a

37

34

31

21

50

21

24

51
a

24
a

19

1

331b

32

11
26

28

17

170

16

10

15

25

150

11

9

13

8

55

39

10

29

7

27

24

4

30

12

2

31

17/10

88/6

89/10

86/204

26/6

17/15

90/6

89/13

203/31

89/7

203/24

88/25

17/5

88/11

203/15

23/1

88/40

26/2

25

22/13

89/32

89/8

203/29

96/16

92/25

88/4

92/24

48/2

86/303

89/35

88/26

26/8

90/4

18/8

203/36

26/22

26/11

27/3

92/174

17/20

88/46

17/22

15

26/19

92/22

22/9

26/9

92/154

92/169

21/1

203/43

92/175

89/11

26/17

22/8

203/35

92/171

18/11

18/10

22/4

92/28

88/5

18/9

17/6

183/5

88/15

88/14

88/86

89/12

32/4

96/2

92/185

26/18

88/39

22/2

26/21

28/9

88/45

88/20

26/12

17/4

88/27

17/3

14

92/173

92/27

89/14

89/21

88/8

17/21

28/11

17/13

90/5

22/7

88/44

203/20

92/153

183/3

92/23

88/87

92/20

183/13

92/172

88/23

17/17

90/3

13

183/9

89/9

16

88/43

17/11

26/5

200/8

12

17/16

88/36

183/7

10

86/302

48/1

88/22

92/29

183/15

26/20

92/170

11

17/9

92/15

22/10 88/41

92/187

183/14

28/13

92/176

88/21

89/27

88/42

92/186

22/5

89/20

203/42

92/152

92/21

92/26

Holzdamm

Hermann-Hesse-Weg

Ju
liu

s-
B

am
be

rg
er

-S
tr

aß
e

Pi
ck

ac
ke

r

Holzdamm

Der Rosengarten

Sc
ip

io
st

ra
ße

Fe
lle

nd
sw

eg

Fe
lle

nd
sw

eg

Habenhauser Landstraße

Borgwardstraße

Friedhof Huckelriede

Kästnerstraße

Büchnerstraße

Habenhauser Landstraße

406674

406115

220167

230004

420135

220372

323174

223747

406672

323432

220168

406603

420015

420136

220010

223748

230002

oF

oF

oF

oF

oF

oF

oF

oF

oF

II

oF

oF

Lagerplatz

Friedhof

Rampe

Rampe

Rampe

Graben

Graben

Graben

Graben

Graben

Bertolt-Brecht-Weg

408930

207780

408900

211680

207800

407740

207760

211690

207770

211660

408890

207790

411700

eßartseuqrameR

Weg

Habenhauser Deich

Habenhauser Landstraße

Bertolt-Brecht-Weg

HsN
r.3

a

HsN
r.1

HsNr.22

HsNr.22

Hs
Nr

.8
b

Hs
Nr

.1
2

H
sN

r.1
3

HsNr.5

HsNr.35

Hs
Nr

.1
2a

HsNr.33

H
sN

r.8

HsNr.1

Hs
Nr

.1
4

Hs
Nr

.2

HsN
r.7

HsNr.14

HsNr.13
HsNr.12

HsNr.35

HsNr.23

HsNr.10a

HsN
r.1

0

HsNr.7

H
sN

r.7
9a

HsN
r.1

2

HsNr.13

HsN
r.1

4

Hs
Nr

.4

Hs
Nr

.7
a

HsNr.49

HsNr.14

H
sN

r.4

Hs
Nr

.2

Hs
Nr

.7
a

HsNr.24

HsNr.25

HsN
r.2

Hs
Nr

.8
b

HsN
r.9

Hs
Nr

.1

Hs
Nr

.5

Hs
Nr

.3

Hs
Nr

.4

Hs
Nr

.11

HsNr.18

Hs
Nr

.3

HsN
r.2

HsNr.21

Hs
Nr

.6
b

HsN
r.5

HsN
r.8

HsN
r.1

0

HsNr.30

HsNr.47

Hs
Nr

.1
5

Hs
Nr

.2
5

HsNr.8

HsNr.27

Hs
Nr

.1

HsNr.16

HsNr.6

HsNr.23

HsN
r.2

Hs
Nr

.1
0

H
sN

r.1
6

Hs
Nr

.1
0

HsNr.10b

HsNr.27

HsNr.32

HsN
r.9

Hs
Nr

.1
0b

Hs
Nr

.8
a

HsN
r.6

HsN
r.6

HsNr.21

HsN
r.8

HsNr.45

HsNr.19

HsNr.14

H
sN

r.1
0

H
sN

r.1
1

H
sN

r.9

Hs
Nr

.9
a

Hs
Nr

.1
0

H
sN

r.8

HsNr.11

Hs
Nr

.1

H
sN

r.6

Hs
Nr

.7

Hs
Nr

.11

HsN
r.3

c

HsNr.13

HsNr.6

HsNr.3

HsN
r.1

6

HsNr.31

HsNr.1a

Hs
Nr

.7

HsN
r.5

c

HsNr.34

HsNr.6

HsN
r.6

HsNr.17

Hs
Nr

.9
b

HsN
r.3

HsN
r.1

1

HsNr.4

HsNr.9

Hs
Nr

.4

HsNr.33

H
sN

r.1
1a

HsN
r.1

2

HsNr.25

Hs
Nr

.7
b

Hs
Nr

.6

H
sN

r.1
0

Hs
Nr

.5

HsNr.29

H
sN

r.1
6

HsN
r.3

b

HsN
r.2

Hs
Nr

.8

HsNr.16

Hs
Nr

.1
8

HsN
r.1

4

HsNr.7

HsNr.23

H
sN

r.3

HsNr.8

HsN
r.3

Hs
Nr

.5

Hs
Nr

.8

H
sN

r.1
4

HsN
r.6

c

HsNr.5

HsNr.31

Hs
Nr

.1
3

H
sN

r.1
2

HsNr.9

Hs
Nr

.1
2

H
sN

r.4

HsNr.24

HsNr.51

H
sN

r.7
9

H
sN

r.9

Hs
Nr

.1
6

Hs
Nr

.4

HsN
r.3

HsN
r.6

HsNr.18

Hs
Nr

.1
5

Hs
Nr

.7

Hs
Nr

.1
3

HsNr.25

HsNr.10

HsNr.28

HsN
r.1

1

H
sN

r.8

HsNr.69b

HsNr.2

Hs
Nr

.8

H
sN

r.1
2

HsNr.19

HsN
r.6

a

HsN
r.2

HsNr.7

HsNr.13

HsNr.29

HsNr.16

Hs
Nr

.1
8

HsNr.41

HsNr.4

HsN
r.1

0

Hs
Nr

.11

H
sN

r.5

HsNr.20

Hs
Nr

.8
a

HsN
r.7

Hs
Nr

.1
2a

HsNr.71b

Hs
Nr

.1
6

Hs
Nr

.1
5

HsNr.5

Hs
Nr

.7

HsNr.20

HsNr.33a

HsNr.26

HsN
r.1

2

HsNr.4

Hs
Nr

.9
a

Hs
Nr

.9

HsNr.15

Hs
Nr

.1

HsNr.3a

Hs
Nr

.1
3

Hs
Nr

.9
b

Hs
Nr

.1
9a

6

1

16

23

22

1

9

11

6a

148

7

5

4

25

25

5

11

3

35

2a

40

43

54

35

14

30

28

18
49

39

24

47
a

10

8a

56

6

29

120
37

23

1a

6

57

52

14

4

19

23

20

41

22
a

13

58

31

47

4

18

29

26

118

20

15

7

9

22

42

11

53

18

27

17

51

24
b

29

62

4

20
a

20

45

7

22

18

32

33

60

36
a

48

4

24

46

42
a

36

44

8

12

6a

16

37

34

31

21

50

21

24

51
a

24
a

19

1

33

21

1b

32

11
26

2b

17

28

17

28

22

170

16

10

4a

10

16

15

25

150

33

11

27

19

1

9

14

13

8

55

39

26

15

3

10

29

7

27

24

4

2

2

30

2

12

2

5

HsN
r.8

HsNr.15

Hs
Nr

.6

HsNr.5

H
sN

r.1
4

HsN
r.7

Hs
Nr

.1

Hs
Nr

.5

31

17/10

88/6

92/164

86/209

92/177

89/10

86/204

26/6

17/15

90/6

89/13

86/213

203/31

92/155

89/7

92/158

203/24

88/25

17/5

184/7

88/11

31

203/15

86/322

23/1

88/40

26/2

25

86/205

92/30

22/13

89/32

89/8

203/29

96/16

92/25

92/167

92/34

86/308

88/4

179/11

86/202

92/24

187/9

92/31

48/2

92/165

86/303

86/207

28/6

183/16

89/35

88/26

86/215

26/8

90/4

18/8

203/36

26/22

26/11

27/3

92/174

17/20

92/159

88/46

17/22

15

88/54

88/51

26/19

92/22

92/32

22/9

26/9

92/154

29/2

33

88/83

92/169

21/1

203/43

86/122

92/157

92/175

28/5

89/11

26/17

22/8

203/35

92/171

178/14

18/11

88/53

18/10

22/4

92/28

88/5

18/9

17/6

183/5

50

88/15

88/14

88/86

89/12

86/137

32/4

96/2

92/185

88/52

26/18

88/39

22/2

26/21

28/9

88/45

88/55

88/20

26/12

28/15

32/3

203/13

92/156

17/4

88/27

86/133

17/3

92/162

14

92/173

92/27

92/160

89/14

89/21

88/8

17/21

34

28/11

17/13

90/5

22/7

88/44

203/20

92/153

183/3

92/23

88/87

63/19

92/20

25

183/13

29/3

92/172

88/23

92/163

86/306

17/17

90/3

13

183/9

89/9

16

88/43

48/4

17/11

26/5

200/8

12

17/16

88/36

183/7

17/4

10

177/9

30

86/302

48/1

86/307

88/22

92/29

183/15

86/208

26/20

92/170

11

92/168

17/9

92/15

92/161

22/10

47

88/41

92/187

183/14

28/13

92/176

88/21

92/166

89/27

88/42

92/186

22/5

89/20

86/132

86/206

203/42

46/1

88/37

86/305

88/38

92/152

92/21

86/203

92/72

92/26

Holzdamm

Hermann-Hesse-Weg

Ju
liu

s-
B

am
be

rg
er

-S
tr

aß
e

Werderhöhe

Pi
ck

ac
ke

r

Holzdamm

Borgwardstraße

Der Rosengarten

Sc
ip

io
st

ra
ße

Borgwardstraße

Fe
lle

nd
sw

eg

Fe
lle

nd
sw

eg

Habenhauser Landstraße

Borgwardstraße

Friedhof Huckelriede

Kästnerstraße

Büchnerstraße

Habenhauser Landstraße

Habenhauser Landstraße

406674

406115

220167

230004

420135

220372

323174

223747

406672

323432

220168

406603

420015

420136

220010

223748

230002

oF

oF

oF

oF

oF

oF

oF

oF

oF

II

oF

oF

Lagerplatz

Friedhof

Rampe

Rampe

Rampe

Graben

Graben

Graben

Graben

Graben

Bertolt-Brecht-Weg

408930

207780

408900

211680

207800

407740

207760

211690

207770

211660

408890

207790

411700

eßartseuqrameR

Weg

Habenhauser Deich

Habenhauser Landstraße

Bertolt-Brecht-Weg

HsN
r.3

a

HsNr.3

HsN
r.1

0

HsNr.53

HsNr.28

HsNr.107

HsN
r.1

HsN
r.2

HsN
r.7

HsNr.22

HsNr.22

HsNr.22

Hs
Nr

.8
b

HsNr.28b

HsNr.15

HsN
r.1

3

HsNr.35

Hs
Nr

.1
2

H
sN

r.1
3

HsNr.5

HsNr.70

HsNr.35

Hs
Nr

.1
2a

HsNr.22

HsNr.33

HsNr.8

HsNr.7

HsNr.15

HsN
r.1

5

HsNr.33

HsNr.25

HsNr.17

H
sN

r.8

HsNr.90

HsNr.6

HsNr.1a

HsNr.5

HsNr.1

Hs
Nr

.1
4

Hs
Nr

.2

HsN
r.7

HsNr.19

HsNr.27

HsNr.14

HsNr.38

HsNr.13

HsN
r.9

HsNr.12

HsNr.106

HsNr.76

HsNr.35

HsN
r.9

HsNr.23

HsNr.10a

HsN
r.1

0

HsNr.7

HsNr.102

H
sN

r.7
9a

HsN
r.1

2

HsNr.13

HsNr.25

HsN
r.1

4

Hs
Nr

.4

Hs
Nr

.7
a

HsN
r.2

a

HsNr.49

HsNr.14

HsNr.5

H
sN

r.4

Hs
Nr

.2

HsNr.1

Hs
Nr

.7
a

HsNr.24

HsNr.36

HsNr.7

HsNr.6

HsNr.25

HsN
r.2

HsNr.40

Hs
Nr

.8
b

HsNr.86

HsN
r.2

HsN
r.9

Hs
Nr

.1

HsN
r.1

0

HsNr.80

H
sN

r.29

HsN
r.2

6

HsNr.74

HsNr.4
H

sN
r.8

Hs
Nr

.5

HsNr.49

HsNr.42

Hs
Nr

.3

HsNr.11

HsNr.8

HsNr.55

HsNr.17

Hs
Nr

.4

HsNr.5

Hs
Nr

.11

HsNr.18

HsN
r.1

6

HsNr.103

HsN
r.1

8

HsNr.3

Hs
Nr

.3

HsN
r.2

HsNr.6

HsNr.21

HsNr.52

Hs
Nr

.6
b

HsN
r.5

HsN
r.8

HsN
r.1

0

HsNr.39

HsNr.30

HsNr.45

HsN
r.1

HsNr.78

HsN
r.2

HsN
r.3

7

HsNr.31

H
sN

r.9

HsNr.47

Hs
Nr

.1
5

H
sN

r.9

Hs
Nr

.2
5

HsNr.8

HsNr.27

HsNr.84

HsNr.48

Hs
Nr

.1

HsNr.16

HsN
r.2

HsNr.6

HsNr.2

H
sN

r.31

H
sN

r.29

H
sN

r.19

HsNr.23

HsN
r.2

Hs
Nr

.1
0

H
sN

r.1
6

HsN
r.3

HsNr.41

Hs
Nr

.1
0

HsNr.10b

HsNr.27

HsNr.96

HsNr.32

HsNr.1a

HsNr.38

HsNr.13

HsN
r.9

HsNr.101

HsNr.12

Hs
Nr

.1
0b

Hs
Nr

.8
a

HsNr.58

HsNr.37

H
sN

r.23

HsN
r.11

HsNr.29

HsN
r.6

HsN
r.6

HsNr.21

HsN
r.8

HsNr.45

HsNr.19

HsN
r.5

HsNr.14

H
sN

r.1
0

H
sN

r.1
1

HsNr.43

H
sN

r.9

Hs
Nr

.9
a

HsNr.28

HsNr.25

H
sN

r.8
2

HsNr.54

HsNr.26

HsN
r.4

HsN
r.1

4

HsN
r.6

Hs
Nr

.1
0

HsNr.24

H
sN

r.8

HsNr.11

HsNr.19

Hs
Nr

.1

HsNr.21

HsNr.29

HsNr.10

H
sN

r.6

HsNr.50

HsNr.50

HsNr.4

Hs
Nr

.7

HsNr.9

HsNr.88

HsNr.31

HsNr.25a

Hs
Nr

.11

HsN
r.3

c

HsNr.13

HsNr.53

HsNr.6

HsNr.3

HsNr.14

HsN
r.1

3

HsNr.64

HsNr.36

HsNr.27

H
sN

r.7

HsNr.68

HsNr.2

H
sN

r.10

HsNr.18

HsNr.101a

HsN
r.1

6

HsNr.31

HsNr.1a

Hs
Nr

.7

HsN
r.5

c

HsNr.16

H
sN

r.27

HsN
r.1

HsNr.34

HsNr.6

HsN
r.6

HsNr.45

HsNr.20

HsNr.17

Hs
Nr

.9
b

HsN
r.3

HsN
r.1

1

HsN
r.2

0

HsNr.42

HsNr.4

HsN
r.2

8

HsNr.9

HsNr.19

Hs
Nr

.4

HsNr.33

H
sN

r.1
1a

HsN
r.1

2

HsNr.1

HsNr.30

HsNr.25

HsNr.4

HsN
r.8

Hs
Nr

.7
b

HsNr.62

H
sN

r.17

HsNr.37

HsN
r.1

0

HsNr.35

H
sN

r.13

H
sN

r.3

HsN
r.8

HsN
r.2

2

HsN
r.1

2

Hs
Nr

.6

HsNr.104

H
sN

r.1
0

HsNr.47

HsNr.33a

HsN
r.11

Hs
Nr

.5

HsNr.10

HsNr.28a

HsNr.14

HsNr.82

HsN
r.4

HsNr.40

HsN
r.6

HsNr.29

HsN
r.2

3

H
sN

r.1
6

HsN
r.3

b

HsN
r.2

Hs
Nr

.8

HsN
r.4

HsN
r.4

3

HsNr.16

HsNr.105

Hs
Nr

.1
8

HsN
r.8

HsN
r.3

3

HsN
r.1

4

H
sN

r.3
9

HsNr.2

HsNr.23

HsNr.7

HsNr.34

HsN
r.4

HsNr.23

H
sN

r.15

HsNr.18

HsNr.7

H
sN

r.3

HsNr.57

HsN
r.3

HsNr.12

HsN
r.2

0

HsNr.8

H
sN

r.5
8

HsN
r.3

Hs
Nr

.5

Hs
Nr

.8

H
sN

r.1
4

HsN
r.6

c

HsNr.60

HsN
r.2

1

HsNr.32

HsNr.33

HsNr.5

HsNr.44

HsNr.31

HsN
r.8

Hs
Nr

.1
3

HsNr.46

H
sN

r.1
2

HsNr.26

HsNr.9

Hs
Nr

.1
2

HsNr.24

HsNr.1

HsNr.5

HsN
r.2

4

H
sN

r.4

HsNr.109

HsNr.24

HsNr.51

H
sN

r.7
9

HsNr.51

H
sN

r.9

Hs
Nr

.1
6

HsN
r.1

2

Hs
Nr

.4

HsN
r.3

HsN
r.4

1

HsNr.26

HsN
r.6

HsNr.18

HsNr.2

HsNr.12

HsN
r.6

HsNr.28c

HsNr.3

HsNr.14

HsNr.108

HsN
r.1

3

HsN
r.1

9

HsNr.2

Hs
Nr

.1
5

HsNr.10

Hs
Nr

.7

HsNr.43

HsNr.1

HsNr.12a

Hs
Nr

.1
3

HsNr.25

HsNr.8

HsNr.38

HsNr.16

HsNr.37

HsNr.9

HsNr.4

HsNr.94

HsNr.10

HsNr.28

HsN
r.1

1

H
sN

r.8

HsNr.69b

HsNr.2

H
sN

r.6

Hs
Nr

.8

HsN
r.7

H
sN

r.1
2

HsNr.23

HsNr.19

HsNr.30

HsN
r.6

a

HsN
r.9

HsN
r.2

HsNr.32

HsNr.2

H
sN

r.28

H
sN

r.11

HsNr.7

HsNr.1

HsNr.33

HsNr.13

HsNr.29

HsNr.70

HsNr.16

HsNr.8

Hs
Nr

.1
8

HsN
r.3

5

HsNr.41

HsNr.4

HsN
r.1

0

HsNr.9

HsNr.18

HsNr.15

Hs
Nr

.11

HsNr.30

HsNr.26a

HsN
r.11

HsNr.3

H
sN

r.5

HsNr.20

HsNr.44

HsNr.21

HsNr.47

Hs
Nr

.8
a

HsN
r.7

Hs
Nr

.1
2a

HsN
r.3

9

H
sN

r.31

HsNr.71b

HsNr.46

Hs
Nr

.1
6

HsNr.34

Hs
Nr

.1
5

HsNr.5

HsNr.11

HsN
r.5

HsNr.66

HsNr.39

Hs
Nr

.7

HsNr.20

HsNr.33a

HsNr.41

HsN
r.1

2

H
sN

r.25

HsNr.26

HsN
r.1

2

HsN
r.2

b

HsNr.4

HsN
r.1

7

Hs
Nr

.9
a

Hs
Nr

.9

HsNr.92

HsNr.15

Hs
Nr

.1

HsNr.3a

Hs
Nr

.1
3

HsNr.7

HsNr.27

Hs
Nr

.9
b

HsN
r.6

Hs
Nr

.1
9a

HsNr.20

HsN
r.1

6

HsNr.56

6

1

16

23

22

1

9

11

6a

148

7

5

4

25

25

5

11

3

35

2a

40

43

54

35

14

30

28

18
49

39

24

47
a

10

8a

56

6

29

120
37

23

1a

6

57

52

14

4

19

23

20

41

22
a

13

58

31

47

4

18

29

26

118

20

15

7

9

22

42

11

53

18

27

17

51

24
b

29

62

4

20
a

20

45

7

22

18

32

33

60

36
a

48

4

24

46

42
a

36

44

8

12

6a

16

37

34

31

21

50

21

24

51
a

24
a

19

1

33

21

1b

32

11
26

2b

17

28

17

28

22

170

16

10

4a

10

16

15

25

150

33

11

27

19

1

9

14

13

8

55

39

26

15

3

10

29

7

27

24

4

2

2

30

2

12

2

5

HsN
r.8

HsNr.56

HsNr.52

HsNr.15

Hs
Nr

.6

HsNr.5

H
sN

r.1
4

HsNr.1
4

HsNr.72

HsN
r.7

Hs
Nr

.1

H
sN

r.21

Hs
Nr

.5

31

17/10

88/6

92/164

86/209

92/177

89/10

86/204

26/6

17/15

90/6

89/13

86/213

203/31

92/155

89/7

92/158

203/24

88/25

17/5

184/7

88/11

31

203/15

86/322

171/2

23/1

88/40

26/2

25

86/205

92/30

22/13

89/32

89/8

203/29

96/16

92/25

92/167

92/34

86/308

88/4

179/11

86/202

92/24

187/9

92/31

48/2

92/165

86/303

86/207

28/6

183/16

89/35

88/26

86/215

26/8

90/4

18/8

203/36

26/22

26/11

27/3

92/174

17/20

92/159

88/46

17/22

15

88/54

88/51

26/19

92/22

92/32

22/9

26/9

92/154

29/2

33

88/83

92/169

21/1

203/43

86/122

92/157

92/175

28/5

89/11

26/17

22/8

203/35

92/171

178/14

18/11

88/53

18/10

22/4

92/28

88/5

18/9

17/6

183/5

50

88/15

88/14

88/86

89/12

86/137

32/4

96/2

92/185

88/52

26/18

88/39

22/2

26/21

28/9

88/45

88/55

88/20

26/12

28/15

32/3

203/13

92/156

17/4

88/27

86/133

17/3

92/162

14

92/173

92/27

92/160

89/14

89/21

88/8

17/21

34

28/11

17/13

90/5

22/7

88/44

203/20

92/153

183/3

92/23

88/87

63/19

92/20

25

183/13

29/3

92/172

88/23

92/163

86/306

17/17

90/3

13

183/9

89/9

16

88/43

48/4

17/11

26/5

200/8

12

17/16

88/36

183/7

17/4

10

177/9

30

86/302

48/1

86/307

88/22

92/29

183/15

86/208

26/20

92/170

11

92/168

17/9

92/15

92/161

22/10

47

88/41

92/187

183/14

28/13

92/176

88/21

92/166

89/27

88/42

92/186

22/5

89/20

86/132

86/206

203/42

46/1

88/37

86/305

88/38

92/152

92/21

86/203

92/72

92/26

5

GFZ
GRZ
o

1,3
0,4

WA

GRZ

4
o

0,5

WA

GRZ

1o
0,4

WA
GRZ

4
o

0,5

WA

GRZ

5
g

0,4

WA

GRZ

5
g

0,4

WA

GRZ

1
o

0,5

WA

GRZ

1o
0,5

WA

GRZ

1
o

0,5

WA

GRZ

1
o

0,4

WA

GRZ

5g
0,4

WA

GRZ

3
o

0,5

WA

GRZ

1o
0,5

WAGRZ

3
o

0,5

WA

GRZ

3
o

0,5

WA

GRZ

1o
0,5

WA

GRZ

1o
0,4

WA

GRZ

9o
0,5

WA

GRZ

1o
0,5

WA

GRZ

2
g

0,5

MI

GRZ

1g
0,5

MI
GRZ

8
o

0,5

WA

GRZ

7
g

0,4

WA

GRZ

5g
0,4

WA

GRZ

1o
0,5

WA

GRZ

2
o

0,5

WA

GRZ

2
o

0,5

WA

GRZ

1o
0,5

WA

GRZ

3
o

0,5

WA

GRZ

2o
0,5

WA

GRZ

1o
0,5

WA

GRZ

3
o

0,5

WA

GRZ

6
o

0,5

WA

GRZ

6o
0,5

WA
GRZ

1o
0,5

WA
GRZ

6
o

0,5

WA

GRZ

2
g

0,5

MI

GRZ

2g
0,5

MI

TGa

TGa

Na

Na/St/Ca

N
a/

S
t/C

a

Na
Na

Na

St
/C

a 

N
a/

S
t/C

a

TGa

Na

Na

Na

Na

Na

Na
Na Na

N
a/

S
t/C

a

St/Ca 

N
a/

S
t/C

a

St
/C

a 

N
a/

S
t/C

a

St

St

Na

Na

Na/St/Ca

N
a/

S
t/C

a

St/Ca/Ga 

Na

NaSt
/C

a 

Na/St/Ca

St
/C

a 

N
a

N
a/

S
t/C

a

Na

St/Ca 

St/Ca 

Na

Na

Na/St/Ca

N
a

St
/C

a/
G

a 

N
a

St
/C

a 
St

/C
a 

St
/C

a 

St
/C

a 

TGa

St/Ca 

St
/C

a/
G

a 

St
/C

a 
St

/C
a 

St
/C

a 

N
a/

S
t/C

a

N
a

Na
Na

St/Ca 

TGa

St/Ca 

St

St

St/Ca/Ga/Na

St/Ca/Ga/Na

St/Ca/Ga/Na

St St

St St

St

St

St
/C

a St/Ca/Ga

S
t/C

a 
St

/C
a 

St/Ca 

St
/C

a 

TGa

St/Ca/Ga/Na

TGa

St/Ca 

St/Ca/Ga/Na

St/Ca/Ga/Na

St/Ca/Ga

St
/C

a/
G

a 

St
/C

a

St/Ca/Ga/Na

St
/C

a/
G

a 

St/Ca/Ga 

St/Ca 

St/Ca

N
a/

S
t/C

a

TGa

St
/C

a 

S
t/C

a 

St
/C

a 
S

t/C
a 

N
a

N
a

N
a

N
a

N
a

N
a

N
a

N
a

 III

 IV

 III

 IV

 III

 III

 I

 IV

 V

 IV
III

 I

 I

Öffentliche Grünfläche A
 (Parkanlage)

GH 14,70 m

GH 17,90 m

 FD

 FD

GH 15,30 m

GH 17,90 m
 GH =
14,70 m

 GH =
15,30 m

 

GH 14,70 m
 FD GH 12,00 m

 FD

 FD
 FD  FD

 GH 12,50 m

 GH =
12,50 m

 GH =
 12,50 m

 GH =
 12,50 m

 GH =
 12,50 m

GH =

Öffentliche Grünfläche B

Öffentliche Grünfläche B

GH 10,00 m

GH 14,70 m

 GH =

GH 10,00m

 GH =
 12,50 m

GH 10,00 m

 GH =
12,00 m
 FD

GH 14,70 m

GH 12,00 m

GH 10,00 m

 GH 12,50 m

 GH =
 12,50 m

 GH =
 12,50 m

 GH =
 12,50 m

 GH =
12,00 m
 FD

GH 10,00 m

 GH =
 12,50 m

12,00 m

GH 14,70 m GH 12,00 m

 GH =

 FD

 GH 12,50 m

GRZ 0,6

GH 12,00m

 GH =

 GH =

 FD

 GH =

GH 14,70m
 GH =

 GH =
 12,50 m

 12,50 m
 GH =

 GH =
 12,50 m

 GH 14,70 m

 GH =

 GH =

 GH =

GH 12,00 m

 GH =

 FD
 GH =

Ö
ffe

nt
lic

he
 G

rü
nf

lä
ch

e 
A

GH 4,50 m
 FD

 12,50 m 

 GH =

 GH =

 12,50 m 

 12,50 m 

 GH =
 12,50 m 

Ö
ffe

nt
lic

he
G

rü
nf

lä
ch

e 
A

 GH =
15,30 m

 GH =
 12,50 m 

 GH 12,50 m

 GH =
 12,50 m 

 FD

 FD

Öffentliche Grünfläche B

 GH 12,50 m

Ö
ffe

nt
lic

he
 G

rü
nf

lä
ch

e 
A

 (P
ar

ka
nl

ag
e)

GH = 12,50 m

GH = 12,50 m

GH 10,00 m

 TGa

 FD

 FD

 FD

GH 14,70 m
GH 17,90 m  GH 12,00 m

Öffentliche Grünfläche  A

 GH 12,50 m

 GH 12,50 m

 GH 10,00 m

 GH 10,00 m

 FD

 FD

Öffentliche Grünfläche A

 GH 10,00 m

 GH =
 12,50 m

 GH =
 12,50 m

4,50 m

14,70 m

17,90 m
 FD

 FD
12,00 m
 FD

 GH 15,00 m

GH 4,50 m
 FD

 FD

12,00 m
 FD

 FD

14,70 m

17,90 m
 FD

 FD

14,70 m
12,00 m
 FD

17,90 m
 FD

 FD

Öffentliche Grünfläche B

 GH =
4,50 m

 St/Ca/Ga

 GH 14,70 m

 L
ic

ht
e 

H
öh

e 
m

in
d.

 7
,0

0 
m

 2  2

1

 1

 1

 GH =
17,90 m
 FD

 2

St

 (P
ar

ka
nl

ag
e)

 (Parkanlage)

 (Parkanlage)

 (P
ar

ka
nl

ag
e)

 FD

 FD

Habenhauser Landstraße

Fe
lle

nd
sw

eg

Fe
lle

nd
sw

eg

Werdersee

Friedhof
Huckelriede

Bebauungsplan   2452

ZEICHNERISCHE FESTSETZUNGEN

BAUWEISE, BAULINIEN, BAUGRENZEN
Offene Bauweise

nur Hausgruppen zulässig

nur Doppelhäuser und Hausgruppen zulässig

geschlossene Bauweise

Baulinie

Baugrenze

nur Einzel- und Doppelhäuser zulässig

Bekanntmachung gemäß § 10 Abs. 3 Baugesetzbuch im Amtsblatt
der Freien Hansestadt Bremen vom ……………, Seite…….. ……..       

Verfahren:   Eickhoff    

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans

2.     In dem mit WA 1 bis WA 9 gekennzeichneten Teilen des allgemeinen 
        Wohngebiets sind Gartenbaubetriebe und Tankstellen nicht zulässig. 
        Ausnahmsweise können nicht störende Handwerksbetriebe zugelassen 
        werden.

1.     Mit der Bekanntmachung dieses Plans treten innerhalb seines 
        Geltungsbereiches sämtliche Festsetzungen bisheriger Bebauungspläne
        außer Kraft.

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

3.     Im Mischgebiet (MI 1 und MI 2)  sind Gartenbaubetriebe, Tankstellen 
        und Vergnügungsstätten nicht zulässig. 

4.     Es werden folgende Bestimmungen zum Einzelhandel festgesetzt:

4.1.  Im Mischgebiet (MI 1 und MI 2) sind Einzelhandelsbetriebe, die
        zentrenrelevante Sortimente anbieten, nicht zulässig. Dies gilt
        nicht, soweit unten 4.2 und 4.3 Sonderregelungen treffen.
4.2.  Im Mischgebiet (MI 1 und MI 2) sind die der Versorgung des 
        Gebiets dienenden Läden ohne die unter 4.1 genannte 
        Sortimentsbeschränkung allgemein zulässig.

17.   In den mit WA 5, WA 7, WA 9, MI 1 und MI 2 gekennzeichneten Gebiets-
        teilen kann als Ausnahme ein Überschreiten der Baulinie durch unterge-
        ordnete Bauteile wie Balkone, Erker, Loggien und Vorbauten von bis zu 
        1,5 m zugelassen werden. In den mit WA 7, WA 9, MI 1 und MI 2 ge-
        kennzeichneten Gebietsteilen kann als Ausnahme zu den öffentlichen 
        Straßenverkehrsflächen ausgerichteten Gebäudeseiten ein Über-
        schreiten der Baulinie erst ab dem 2. Obergeschoss bis zu 1,5 m zu-
        gelassen werden. Die die Baulinie überschreitenden Bauteile und Vor-
        bauten dürfen nicht mehr als die Hälfte der Breite der jeweiligen Außen-
        wand in Anspruch nehmen.

4.3.  In dem mit MI 1 gekennzeichneten Teil des Mischgebiets sind 
        Einzelhandelsbetriebe mit einer Verkaufsfläche von bis zu 
        800 m² und dem Hauptsortiment Lebensmittel / Nahrungs- und 
        Genussmittel allgemein zulässig. Oberhalb des Erdgeschosses 
        sind auch sie unzulässig.

4.4.  Im allgemeinen Wohngebiet, außer in dem mit WA 7 gekenn-
        zeichneten Teil, sind Läden, die der Versorgung des Gebiets
        dienen, nicht zulässig.

4.5.  Verkaufsfläche im Sinne der Festsetzungen dieses Bebauungs-
        plans ist diejenige Fläche, die dem Verkauf dient, einschließlich 
        der Gänge, Treppen in den Verkaufsräumen, Standflächen für
        Einrichtungsgegenstände, Kassenzonen, Schaufenster und 
        sonstige Flächen, soweit sie dem Kunden zugänglich sind, 
        sowie Freiverkaufsflächen, soweit sie nicht nur vorübergehend
        genutzt werden. Zur Verkaufsfläche zählen auch Thekenbereiche,
        die vom Kunden nicht betreten werden können, die Kassenvorzone 
        sowie ein ggf. vorhandener Windfang sowie Flächen für die Ent-
        sorgung von Verpackungsmaterial durch die Kunden und die 
        Pfandrückgabe. Zur Verkaufsfläche zählen auch Flächen, die der 
        Abholung von Waren dienen, soweit sie von Kunden betreten 
        werden können.

4.6.  Zentrenrelevante Sortimente im Sinne der Festsetzungen dieses 
        Bebauungsplans sind:

a)   Lebensmittel/Nahrungs- und Genussmittel (inkl. Tee, Tabak-
      waren, Back- und Konditoreiwaren, Metzgerei /Fleischereiwaren, 
      Getränke, Wein/Spirituosen),

c)   Drogeriewaren und Körperpflegeartikel (inkl. Putz-, Wasch- und
      Reinigungsmitteln), Parfümerieartikel und Kosmetika, Arznei-
      mittel, Reformwaren,

e)   Bekleidung, insbesondere Herren-, Damen- und Kinderbe-
      kleidung, sonstige Bekleidung (z.B. Berufsbekleidung, Leder-
      bekleidung  etc.), Meterware für Bekleidung, Kurzwaren, 
      Handarbeitswaren, Wäsche und Miederwaren, Bademoden, 

g)   Glas, Porzellan, Keramik,

j)    Sammlerbriefmarken und -Münzen,

m)  Elektrogroßgeräte (z.B. Kühl- und Gefrierschränke, Wasch-
      maschinen, Wäschetrockner, Geschirrspülmaschinen etc.) 
      (weiße Ware), Elektrokleingeräte (z.B. Toaster, Kaffeemaschinen, 
      Rühr- und Mixgeräte, Staubsauger, Bügeleisen etc.), Unter-
      haltungselektronik, Rundfunk-, Fernseh-, phonotechnische 
      Geräte (sog. braune Ware), Videokameras und Fotoartikel, 
      Kommunikationselektronik (z.B. Telefone und Zubehör), Bild- 
      und Tonträger, Computer und Zubehör, Software und

18.   Die maximale Höhe für Garagen und Carportanlagen (überdachte 
        Stellplätze) beträgt  2,5 m.

19.   Tiefgaragen sind nicht auf die Anzahl der Vollgeschosse anzurechnen.

20.   Die für Tiefgaragen und Untergeschosse festgesetzten Flächen können
        in geringfügigem Ausmaß überschritten werden.

21.   Die Dachoberkante der Tiefgaragengeschosse darf nicht über dem Niveau 
        der angrenzenden Erschließungsstraße liegen. Dächer der Tiefgaragen
        sind, sofern sie nicht durch die aufgehenden Außenwände des Ge-
        bäudekörpers abgedeckt werden, durch eine intensive Begrünung von 
        mind. 40 cm Höhe abzudecken und in die Freiraumplanung zu
        integrieren. Vertikale Öffnungen zu den öffentlichen Straßenverkehrs-
        flächen in den baulichen Anlagen (z.B. Kasematten, Schächte) und
        Fensteröffnungen in den Fassaden können zur natürlichen Belüftung 
        der Tiefgarage im Sockelbereich des Gebäudes nur zugelassen werden, 
        wenn sie untergeordnet sind.

22.   Carportanlagen (überdachte Stellplatzanlagen), Garagen und Neben-
        anlagen können an einer Grundstücksgrenze, ohne eigene Abstands-
        flächen auszulösen, mit einer Wandhöhe von bis zu 2,5 m errichtet 
        werden.

23.   Von den Baumstandorten in den festgesetzten Flächen für Carport-
        anlagen, Garagen-, und Stellplatzanlagen kann geringfügig abgewichen 
        werden.

24.   Die tragenden Konstruktionen der Dachflächen und die Baukörper sind
        so auszubilden, dass die Errichtung von Solarenergieanlagen auch
        zu einem späteren Zeitpunkt möglich ist.

25.   Es werden folgende Bestimmungen zur Ausbildung der Dächer und 
        Dachformen sowie Aufbauten festgesetzt:

25.1.  Bei Flachdächern darf die zulässige Höhe der baulichen Anlagen 
          durch technische Aufbauten, Aufzugsüberfahrten, Treppenaus-
          stiege und Solarenergieanlagen ausnahmsweise überschritten 
          werden, wenn die Gestaltung des Gesamtbaukörpers und das 
          Ortsbild nicht beeinträchtigt wird. Sie sind einzuhausen und
          mindestens 2,5 m von der Außenfassade zurückzusetzen. Soweit 
          Solarenergieanlagen die zulässige Höhe um nicht mehr als 1 m 
          überschreiten, kann der Abstand von der Außenfassade auf bis zu
          1 m reduziert werden.

25.2.  Die Dachneigung geneigter Dachflächen in den mit WA 1 bis WA 4,
          WA 6 und WA 8 gekennzeichneten Gebieten ist zwischen 30° und 
          50° auszubilden. Dabei kann die Dachfläche gleichseitig oder
          ungleichseitig geneigt ausgebildet sein.

25.3.  Dachgauben sind mit flachen oder geneigten Dachflächen sowie 
          ausschließlich mit senkrechten Seitenflächen auszubilden. Die
          Länge von Zwerchhäusern ist auf ein Drittel und von Dachgauben 
          auf zwei Drittel der Breite der jeweiligen Außenwand begrenzt. 
          Dachgauben sind mindestens 0,9 m von der Traufkante zurück-
          zusetzen. Die Dachfläche von Dachgauben und Zwerchhäusern
          muss deutlich - mindestens 0,8 m unter der Firsthöhe des Haupt-
          baukörpers liegen.

25.4.  Bei geneigten Dachflächen ist eine Überschreitung der maximalen
          Gebäudehöhe durch die in der Festsetzung 25.1 genannten
          Anlagen unzulässig. Solarenergieanlagen sind in die Dachfläche
          zu integrieren.

25.5.  Dachflächen sind nur in nicht glänzender Oberfläche und in den 
          Farben rot, rotbraun und anthrazit zulässig.

32.   In den mit WA 2 und WA 3 gekennzeichneten Teilen des allgemeinen 
        Wohngebiets ist das Regenwasser der Dachflächen von Gebäuden,  
        die an Grünflächen liegen, vollständig über ein Ableitungssystem den 
        öffentlichen Grünflächen zuzuleiten.

33.   Die Flächen für Zufahrten zu Garagen, Carportanlagen und PKW-Stell-
        plätzen sowie die Flächen für PKW-Stellplätze und Wege zu den 
        Nebenanlagen sind mit einer breitfugigen Pflasterung, offenporigen 
        Steinen oder anderen Maßnahmen wasserdurchlässig zu gestalten. 
        Alternativ ist das von diesen Flächen anfallende Niederschlagswasser
        in unmittelbar angrenzenden, unbefestigten Bereichen oberflächig zu 
        versickern. Dies gilt auch für den Abfluss von Carport,- Garagendächern 
        und Nebenanlagen.

34.   Im allgemeinen Wohngebiet (WA 1 bis WA 9) und im Mischgebiet (MI 1 
        und MI 2) ist sicherzustellen, dass tagsüber in Aufenthaltsräumen durch 
        geeignete Schallschutzmaßnahmen, wie z.B. Schallschutzfenster in 
        Verbindung mit aktiver oder passiver Belüftung oder entsprechende 
        gleichwertige Vorkehrungen oder Doppelfassaden, verglaste Loggien
        oder in ihrer Wirkung vergleichbare Maßnahmen, der Innenraumpegel 
        von 35 dB(A) nicht überschritten wird.

35.   In Aufenthaltsräumen muss gewährleistet werden, dass nachts infolge
        bei Außenpegeln > 45 und ≤ 50 dB(A) durch geeignete bauliche Maß-
        nahmen (z.B. schallabsorbierende Ausbildung der Fensterlaibung) der 
        Innenraumpegel von 30 dB(A) bei freier Belüftung (gekipptes Fenster) 
        nicht überschritten wird. Bei Außenpegeln > 50 dB(A) und ≤ 60 dB(A) 
        nachts muss gewährleistet werden, dass in Aufenthaltsräumen durch 
        geeignete bauliche Maßnahmen (z.B. schallgedämmte Lüftungs-
        öffnungen) der Innenraumpegel von 30 dB(A) bei geschlossenem 
        Fenster nicht überschritten wird.

36.   Auf der Gemeinbedarfsfläche Schule darf in den Aufenthaltsräumen des 
        Schulgebäudes ein Innenraumpegel von 35 dB(A) nicht überschritten 
        werden. 

37.   Aufgrund der Gesamtbewertung des Straßen- und Fluglärms ist von
        folgenden Beurteilungspegeln auszugehen:

37.1.  In den mit WA 6 und WA 7 gekennzeichneten Teilen des allge-
          meinen Wohngebiets ist an den zu den öffentlichen Straßenver-
          kehrsflächen hin ausgerichteten Fassaden am Tag mit Be-
          urteilungspegeln von bis zu 60 dB(A) und in der Nacht von bis zu 
          50 dB(A) zu rechnen.

37.2.  In dem mit WA 8 gekennzeichneten Teil des allgemeinen Wohn-
          gebiets werden an den zu den öffentlichen Straßenverkehrs-
          flächen hin ausgerichteten Fassaden sowie in dessen östlichem
          Baufenster an den nach Süden (Richtung MI 2 mit max. dreige-
          schossiger Bebauung) ausgerichteten Fassaden am Tag Be-
          urteilungspegel von bis zu 61 dB(A) und in der Nacht von bis zu 
          51 dB(A) erwartet. 

37.3.  In dem mit WA 9 gekennzeichneten Teil des allgemeinen Wohn-
          gebiets ist an den östlichen, südlichen und westlichen Fassaden
          am Tag mit Beurteilungspegeln von bis zu 66 dB(A) und in der
          Nacht von bis zu 58 dB(A) zu rechnen. 

37.4.  Im Mischgebiet (MI 1 und MI 2) ist an den zur Habenhauser
          Landstraße ausgerichteten Fassaden sowie im östlichen Teil des 
          Mischgebietes MI 2 an den nach Osten zur öffentlichen Straßen-
          verkehrsfläche (Richtung WA 9) ausgerichteten Fassaden am Tag 
          mit Beurteilungspegeln von bis zu 66 dB(A) und in der Nacht von
          bis zu 58 dB(A) zu rechnen.

38.   In den hausnahen Freibereichen, d.h. auf den Terrassen, Loggien und 
        Balkonen, im Mischgebiet (MI 1 und MI 2) und in den mit WA 7 und 
        WA 9 gekennzeichneten Teilen des allgemeinen Wohngebiets werden 
        aufgrund der Gesamtbewertung des Straßen- und Fluglärms am Tag 
        Beurteilungspegel von 60 bis 66 dB(A) erwartet. Hier ist durch bauliche 
        Ausbildung (Gebäudestellung, Grundrissgestaltung, lärmabsorbierende 
        Materialien oder in ihrer Wirkung vergleichbare Maßnahmen) sicherzu-
        stellen, dass ein Mittelungspegel von 55 dB(A) tags eingehalten wird.

40.   Das festgesetzte Geh- und Leitungsrecht Nr. 2 umfasst die Befugnis 
        des Unterhaltungsträgers, zur Entwässerung des Gebietes ein Mulden-
        Rigolen-System herzustellen und zu unterhalten. Ferner ist die Frei-
        haltung und Zugänglichkeit zu gewährleisten.

39.   Das festgesetzte Geh- und Leitungsrecht Nr. 1 umfasst die Befugnis 
        des Unterhaltungsträgers, zur Niederschlagsentwässerung ein Rinnen-
        system herzustellen und zu unterhalten. Ferner ist die Freihaltung und 
        Zugänglichkeit zu gewährleisten.

KENNZEICHNUNG
In der durch XXX gekennzeichneten Fläche befindet sich eine 
zwischen Anfang der 1960er Jahre und 1974 entstandene Altab-
lagerung. Sie enthält in Tiefen bis zu 2,7m Anteile von Ziegeln, 
Schlacke, Bauschutt, Kunststoff, Folie, Kabel und Glas. Sie ist 
erheblich mit umweltrelevanten Schadstoffen, Schwermetallen 
und Benzo(a)pyren verunreinigt. Die Abfälle sind in einer 
Mächtigkeit zwischen 0,2 m bis 0,85 m mit Boden abgedeckt, 
der zum Teil ebenfalls erhöhte Gehalte an Schwermetallen und 
Benzo(a)pyren aufweist. An der Geländeoberfläche sind neuere
Abfälle wie zum Beispiel Plastik und Glas, Blechdosen, Blech-
wanne, Bauschutt, Dachpappe, Flaschen, Wolldecken und Auto-
reifen abgelagert. Die Fläche wird im Bodeninformationssystem 
der Stadtgemeinde Bremen als Altablagerung Nr. A 218.0002 
geführt

HINWEISE

RECHTLICHE GRUNDLAGEN:
Baugesetzbuch (BauGB)
Baunutzungsverordnung (BauNVO) i.d.F.d.B. vom 23. Januar 1990
(BGBI. I S. 132) zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes
vom 11. Juni 2013 (BGBI. I S. 1548)
Planzeichenverordnung (PlanZV)
Bremische Landesbauordnung (BremLBO)
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)

Die Bestimmungen der Baumschutzverordnung bleiben von den
Festsetzungen unberührt.

Die Artenschutzvorschriften des Bundesnaturschutzgesetzes bleiben unberührt. 
Ausnahmen und Befreiungen, z.B. für notwendige Rodungen von Gehölzen und 
Vegetationsflächen in der Zeit vom 01.03. – 30.09., sind im Vorwege bei der 
Naturschutzbehörde zu beantragen.

Die Artenschutzvorschriften des Bundesnaturschutzgesetzes sowie des 
Bremischen Naturschutzgesetzes bleiben unberührt. Ausnahmen und 
Befreiungen, z.B. für notwendige Rodungen von Gehölzen und Vegetations-
flächen, sind im Vorwege bei der Naturschutzbehörde zu beantragen.

Im Planbereich ist mit Kampfmitteln zu rechnen.
Vor Aufnahme der planmäßigen Nutzung ist in Zusammenarbeit mit 
den zuständigen Stellen eine Beseitigung der Kampfmittel sicherzustellen.

Im Plangebiet ist mit dem Vorhandensein archäologischer Bodenfunde zu
rechnen. Bei Erdarbeiten, insbesondere auch bei Kampfmittelsuch-
arbeiten, ist eine Beteiligung des Landesarchäologen erforderlich.

Bei Überschreitung der Höhe von 15,80 m über NN durch bauliche Anlagen 
oder Teile solcher, sowie durch alle anderen Hindernisse ist die Zustimmung 
bzw. Genehmigung der Luftfahrtbehörde gemäß § 12 bzw. § 15 des Luft-
verkehrsgesetzes einzuholen.

Die Planung und Errichtung von Solarenergieanlagen ist mit der Luftfahrt-
behörde abzustimmen.

FREIE HANSESTADT BREMEN (STADTGEMEINDE)

BEBAUUNGSPLAN      2452
für ein Gebiet in Bremen - Neustadt/Obervieland
zwischen Habenhauser Landstraße, Fellendsweg,
Habenhauser Deich und Friedhof Huckelriede

(Bearbeitungsstand: 04.05.2017)

n)   orthopädische Artikel und Sanitätswaren, Optik und Akustik 
      (Hörgeräte, Augenoptikartikel), Uhren, Schmuck; Gold- und 
      Silberwaren, Kinderwagen, Baby- und Kleinkindartikel.

k)   Sportartikel und -geräte, Camping- und Outdoorartikel (ohne
      Campingmöbel),
l)    Waffen, Angler- und Jagdbedarf, Pokale, Antiquitäten, Haus- 
      und Heimtextilien, Dekostoffe, Gardinen, Kunstgewerbe, Bilder, 
      Rahmen,

h)   Schneidwaren und Bestecke, Haushaltswaren, Geschenkartikel
      und Souvenirs,
i)    Spielwaren (inkl. Modellbau), Künstler- und Bastelartikel, Musik-
      instrumente und Zubehör,

f)    Schuhe und Zubehör, Lederwaren, Taschen, Koffer, Schirme, 
      Sportbekleidung und -schuhe,

d)   Schreib- u. Papierwaren, Zeitungen und Zeitschriften, Büro-
      maschinen, Bücher,

b)   (Schnitt-) Blumen, Zooartikel,

13.   Nebenanlagen sind je Wohneinheit nur bis zu einer Grundfläche von 
        10 m² und einer Höhe von bis zu 2,5 m zulässig.

14.   Private Gemeinschaftsanlagen zur Abfallentsorgung (Unterflursysteme)
        sind auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen zulässig.

15.   Abfall- und Müllsammelbehälter sind in den Nebenanlagen oder in der 
        Kubatur der Gebäude unterzubringen.

16.   Ein Zurücktreten der Gebäude oder Gebäudeteile bis zu einer Tiefe von
        1,0 m von der Baulinie kann als Ausnahme zugelassen werden, wenn 
        dies im Hinblick auf die städtebauliche Wirkung untergeordnet ist.

5.     Die Oberkanten der fertigen Fußbodenoberflächen des ersten Vollge-
        schosses (Erdgeschoss) sind mind. 0,1 m bis höchstens 1,1 m über der 
        Straßenhöhe herzustellen. Unterhalb der Erdgeschossebene sind Haupt-
        nutzungen nicht zulässig. Ausnahmsweise kann in dem mit WA 7 und 
        WA 9 gekennzeichneten Teilen des allgemeinen Wohngebiets sowie
        im Mischgebiet (MI 1 und MI 2) davon abgewichen werden, so dass die 
        Oberkanten der fertigen Fußbodenoberflächen zwischen 0 m bis 0,1 m
        zur Straßenhöhe betragen.

6.     In den mit WA 1 bis WA 4, WA 6 und WA 8 gekennzeichneten Teilen des 
        allgemeinen Wohngebiets gilt die zeichnerisch festgesetzte Gebäude-
        höhe nur bei der Ausbildung von geneigten Dächern. Bei der Errichtung 
        von Flachdächern sind die Gebäudehöhen im WA 1, WA 2, WA 4, WA 6 
        und WA 8 um 2 m und im WA 3 um 1 m zu reduzieren.

7.    Terrassen, Wintergärten und Überdachungen sind bis zu einer Tiefe von 
       3 m und einer Fläche von maximal 15 m² auf der nicht überbaubaren 
       Grundstücksfläche zulässig.

8.    Die zulässige Grundflächenzahl (GRZ) kann ausnahmsweise um bis zu 
       10 % überschritten werden.

10.   In den mit der Festsetzung Doppelhäuser und Hausgruppen gekenn-
        zeichneten Teilen des allgemeinen Wohngebiets gilt die Anforderung 
        an Doppelhäuser und Hausgruppen gem. § 22 Abs. 2 BauNVO auch 
        dann als erfüllt, wenn Gebäude mit dem Erscheinungsbild von Doppel- 
        und Reihenhäusern errichtet werden, die aufgrund der Teilung nach 
        dem Wohnungseigentumsgesetz nicht aus einzelnen selbständigen 
        Gebäuden bestehen.

11.   Die Baugrenze der Gemeinbedarfsfläche (Zweckbestimmung Schule) 
        kann ausnahmsweise durch Unterbauung überschritten werden. Dabei 
        darf die Oberkante der baulichen Anlage nicht über dem Niveau der 
        angrenzenden Erschließungsstraße liegen. Dächer der baulichen 
        Anlage sind, sofern sie nicht durch die aufgehenden Außenwände des  
        Gebäudekörpers abgedeckt werden, durch eine intensive Begrünung 
        von mind. 0,4 m Höhe abzudecken.

12.   Im Geltungsbereich sind auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen 
        Nebenanlagen gem. § 14 BauNVO, soweit sie Gebäude im Sinne der 
        BremLBO sind, sowie Kraftfahrzeugstellplätze, Carportanlagen und 
        Garagen nicht zulässig. Sie sind nur auf den dafür vorgesehenen und 
        besonders festgesetzten Grundstücksflächen zulässig.

9.     Es werden zusätzlich zu den zeichnerischen Festsetzungen folgende 
        Bestimmungen zu Gebäudehöhen im allgemeinen Wohngebiet festgesetzt:

9.1.  In dem mit WA 1, WA 2, WA 6 und WA 8 gekennzeichneten Teilen 
        des allgemeinen Wohngebiets ist für Gebäude mit geneigten
        Dachflächen die Traufhöhe auf 7 m und die Traufhöhe von Dach-
        gauben auf 10 m begrenzt.
        In dem mit WA 3 gekennzeichneten Gebieten ist für Gebäude mit 
        geneigten Dachflächen die Traufhöhe auf 6 m und die Traufhöhe 
        von Dachgauben auf 9 m begrenzt.
        In dem mit WA 4 gekennzeichneten Teil ist für Gebäude mit ge-
        neigten Dachflächen die Traufhöhe auf 10,5 m und die Traufhöhe 
        von Dachgauben auf 13,5 m begrenzt.

9.2.  In dem mit WA 1, WA 2, WA 4, WA 6 und WA 8 gekennzeichneten
        Teilen des allgemeinen Wohngebiets sind die Geschosshöhen 
        der Vollgeschosse und des obersten Geschosses (Staffelgeschoss)
        auf 3,3 m begrenzt. In den mit WA 3 gekennzeichneten Gebieten 
        sind die Geschosshöhen der Vollgeschosse und der obersten
        Geschosse (Staffelgeschosse) auf 3,0 m begrenzt. 

26.   Die Fassaden der Gebäudeaußenwände an den Baulinien sind in 
        Ziegeln mit einem Flächenanteil von mindestens 25 % auszubilden. 
        Dies gilt auch dann als erfüllt, wenn sich der Anteil von 25 % auf die 
        gesamte Fassadenfläche einer Hausgruppe bezieht.

27.   Die Fassaden der den öffentlichen Verkehrsräumen zugewandten 
        Garagen sind im gleichen Material wie die Fassaden der angrenzenden 
        Gebäude herzustellen.

28.   In dem allgemeinen Wohngebiet WA 7 und im Mischgebiet MI 1 und 
        MI 2 sind bei gewerblichen Nutzungen die erdgeschossigen Fassaden 
        an den Baulinien mit Fenster- und Türöffnungen zu versehen. Der 
        Anteil an Öffnungen an der Gesamtfläche hat mindestens zwei Drittel 
        der erdgeschossigen Fassade zu betragen.

Flächen für Gemeinbedarf

GEMEINBEDARF

Schule

VERKEHRSFLÄCHEN

Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung

Straßenverkehrsflächen

Fuß- und Radweg

Straßenbegrenzungslinie

Verkehrsberuhigter Bereich

Fußgängerbereich und Radweg2

1

Bereich ohne Ein- und Ausfahrt

ART DER BAULICHEN NUTZUNG

MischgebietMI

Allgemeine WohngebieteWA

MASS DER BAULICHEN NUTZUNG

Grundflächenzahl

Flachdächer

Zahl der Vollgeschosse , Mindest- und Höchstmaß

Geschossflächenzahl

Zahl der Vollgeschosse, Höchstmaß

Zahl der Vollgeschosse, zwingend

Gebäudehöhe in Metern über Straßenhöhe, Höchstmaß
(Höhenbezugspunkt ist immer die an der Grundstücksgrenze
liegende Straßenhöhe im Bereich der baulichen Anlage)

Beschlossen in der Sitzung des     Beschlossen in der Sitzung der
Senats am ................................     Stadtbürgerschaft am...............

        ..............................                         .............................
               Senator                                    Direktor bei der

                                                    Bremischen Bürgerschaft

BebauungsplanBearbeitet:   Borgelt
Gezeichnet: Schlüter  08.08.2016 (TöB/ö.A.), 
04.05.2017 (Ä.n.ö.A.) 2452

Dieser Plan hat beim Senator für Umwelt, Bau und Verkehr 
gemäß § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch
vom ……………………… bis ………………………  öffentlich ausgelegen
Der Senator für Umwelt, Bau und Verkehr
                                                        Im Auftrag...............................

Für Entwurf und Aufstellung
Der Senator für Umwelt, Bau und Verkehr

Bremen, .........................

Im Auftrag                        ..........................................
                                                       Senatsrat

Der Senator für Umwelt, Bau und Verkehr
                                                        Im Auftrag...............................

Dieser Plan hat im Ortsamt  Neustadt/Woltmershausen
vom …………………..……. bis ……….……..…………… ausgelegen

Der Senator für Umwelt, Bau und Verkehr
                                                        Im Auftrag...............................

Dieser Plan hat im Ortsamt Obervieland
vom …………………..……. bis ……….……..…………… ausgelegen

Diese Planunterlage entspricht dem Inhalt der amtlichen Liegenschaftskarte und
weist im Geltungsbereich des Bebauungsplans die städtebaulich bedeutsamen
baulichen Anlagen sowie Straßen, Wege und Plätze vollständig nach.
Stand vom:  Februar 2013
Sie hat eine für den Zweck der Planung hinreichende geometrische
Genauigkeit.

                                
Bremen, den 19. Februar 2013

GeoInformation Bremen
Landesamt für Kataster - Vermessung -
Immobilienbewertung - Informationssysteme

Im Auftrag

gez. Nuhn

Diese Karte ist gesetzlich geschützt. Sie darf nur mit Zustimmung von
GeoInformation Bremen vervielfältigt, umgearbeitet, veröffentlicht
oder an Dritte weitergegeben werden.
(§ 14 des Vermessungs- und Katastergesetzes vom 18.10.1990-Brem. Gbl.S.313)

SONSTIGE FESTSETZUNGEN

Ca Carports

Umgrenzung für Flächen von Nebenanlagen, Garagen, Carports
und Stellplätze 
Die Umgrenzungslinie wird nicht dargestellt, wenn sie mit einer
Straßenbegrenzungslinie oder Baugrenze zusammentrifft

Ga Garagen

Na Nebenanlagen

St Stellplätze

Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, 
zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft
gem. textlicher Festsetzung Nr. 31.6

Bäume zu pflanzen und nach Abgang zu ersetzen

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung

Mit Geh- und Leitungsrechten gemäß textlicher Festsetzung 
Nr. 39 zu belastende Flächen

Mit Gehrechten zugunsten der Allgemeinheit zu belastende 
Fläche

Mit Geh- und Leitungsrechten gemäß textlicher Festsetzung 
Nr. 40 zu belastende Flächen

Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zugunsten des jeweiligen
Eigentümers Fellendsweg Nr. 42a zu belastende Fläche

Durchfahrt / Überbauung

Anpflanzung von Hecken

TiefgarageTGa

GRÜNFLÄCHEN

Öffentliche Grünfläche B, teilweise Gewässer (Parkanlage, 
Niederschlagswasserableitung, -rückhaltung und -versickerung)

Öffentliche Grünfläche A (Parkanlage)A

Spielplatz

B

FLÄCHEN FÜR VERSORGUNGSANLAGEN

Flächen für Versorgungsanlagen

Elektrizität

29.   Im Mischgebiet Mi 1 und MI 2 sind Werbeanlagen nur an der Stätte 
        der Leistung zulässig. Werbeanlagen dürfen nur kleinflächig als ein für 
        die Fassadengestaltung untergeordnetes Element ausgeführt werden. 
        Oberhalb der Brüstung des ersten Obergeschosses sind Werbeanlagen 
        unzulässig.

30.   Die Oberkanten der Straßenverkehrsflächen müssen eine Höhenlage 
        von mindestens 4,80 m ü.NN aufweisen.

31.   Der Bebauungsplan setzt folgende Bestimmungen zu Natur und Aus-
        gleich fest:

31.1. Im allgemeinen Wohngebiet, im Mischgebiet und auf der Gemein-
         bedarfsfläche (Zweckbestimmung Schule) ist auf dem Grundstück
         ab einer Grundstücksfläche von 250 m² für je 250 m² ein ein-
         heimischer, kleinkroniger Laubbaum oder ein hochstämmiger 
         Obstbaum mit einem Mindeststammumfang von 14 bis 16 cm zu 
         pflanzen und nach Abgang zu ersetzen.

31.2. Die zeichnerisch festgesetzten Anpflanzgebote für Bäume an den 
         Garagen-, Carport- und Stellplatzanlagen sind bei der Berechnung
         der zu pflanzenden Bäume auf der Grundlage des Stellplatzorts-
         gesetzes Bremen anzurechnen.

31.3. Im allgemeinen Wohngebiet und im Mischgebiet sind die nicht
         überbaubaren Grundstücksflächen als Gärten mit Pflanzen zu
         begrünen und dauerhaft zu unterhalten. Dabei sind je 100 m² der
         nicht überbaubaren Grundstücksfläche 5 laubabwerfende 
         Sträucher oder ein einheimischer Laubbaum mit einem Mindest-
         stammumfang von 14 bis 16 cm zu pflanzen, dauerhaft zu pflegen
         und bei Abgang zu ersetzen. 

31.4. Einfriedungen der Grundstücke sind zum öffentlichen Verkehrs-
         raum nur als Hecken aus laubabwerfenden Gehölzen zulässig. 
         Zäune sind dort nur in Verbindung mit Hecken zulässig, wenn sie
         von diesen verdeckt werden. Dies gilt auch für die zeichnerisch
         festgesetzt anzupflanzenden Hecken, deren Höhe mindestens
         1,20 m betragen muss.

31.5. In den mit WA 5, WA 7, WA 9, MI 1, MI 2 und als Gemeinbedarfs-
         fläche (Zweckbestimmung Schule) gekennzeichneten Gebieten
         sind Flachdächer und Dachflächen sowie Garagen- und Carport-
         anlagen mit einem Substrataufbau von mindestens 10 cm extensiv 
         zu begrünen. Ausnahmen sind bis zur Hälfte der jeweiligen Dach-
         fläche möglich, wenn Flächen für technische Anlagen, Terrassen
         oder sonstige Nutzungen erforderlich sind.

31.6. Auf den zwei zu dem Friedhof gelegenen Flächen für Maßnahmen 
         zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur 
         und Landschaft ist ein dauerhaft wechselfeuchter und naturnaher
         Bereich aus Feuchtwiesen, Rinnen und Gewässern mit klein-
         teiligen, feuchten bis überstauten Biotopen anzulegen und dauer-
         haft zu erhalten. Auf der Fläche sind Einzelbäume sowie Gehölz-
         gruppen, die die Wiesenfläche mosaikartig gliedern, anzupflanzen 
         und dauerhaft zu erhalten.

Übersichtsplan

Originalmaßstab 1:1000

Vorstadt am linken Weserufer,
Flur 46

0 50 10025 Meter

4.4 Vorgaben des Bebauungsplans
4.4.1 Geltendes Planungsrecht Baufelder 
G.1 und G.2

Das Baufeld G.1 umfasst insgesamt ca. 1.580 m², 
G.2. erstreckt sich über ca. 2.020 m². Für beide 
Baufelder gilt eine GRZ von 0,4 auf Basis der ver-
bindlichen Vorgaben des Bebauungsplans und der 
Empfehlungen des Gestaltungshandbuches. 

Alle Gebäude müssen als Flachdächer ausgeführt 
werden. Das Eckgebäude auf Baufeld G.1 soll bei 
einer Höhe von 14,70 m vier Vollgeschosse umfas-
sen. Das angrenzende Gebäude bildet mit 17,90 
m und fünf Vollgeschossen einen Hochpunkt des 
Quartiers. Für das östlich gelegene Gebäude auf 
Baufeld G.2 ist eine Geschossigkeit von vier Voll-
geschossen bei einer Höhe von 14,70 m vorgese-
hen. Der westliche, zentraler im Quartier liegende 
zweite Gebäudeteil auf dem Baufeld G.2 passt sich 
in der Höhe den umgebenden Reihenhäusern an. 
Hier sind drei Vollgeschosse bei einer Höhe von 
12,00 m vorgesehen.

Aus dem als WA 5 gekennzeichneten Teil des Bebau-
ungsplans geht des Weiteren hervor, dass für das 
Baufeld G.1 eine geschlossene Bauweise festgesetzt 
ist. Darüber hinaus ist eine Baulinie, die parallel zum 

Straßenverlauf läuft, festgesetzt. Für das Baufeld 
G.2 ist ebenfalls eine geschlossene Bauweise festge-
setzt (s. 5.2 Gestalterische Anforderungen).

Für das Baufeld G.1 ist eine Tiefgarage vorgesehen, 
deren Dimensionierung sich an die im Bebauungs-
plan formulierten Anforderungen zu halten hat. Auf 
Baufeld G.2 sind oberirdische Stellplätze in zwei 
das Baufeld begrenzenden Carportanlagen vorge-
sehen. Diese werden durch vier im Bebauungsplan 
vorgesehene Bäume gegliedert. Die Tiefgarage, die 
hier laut Bebauungsplan möglich ist, wird von der 
GEWOBA nicht gewünscht. Auch ein Untergeschoss 
soll es für dieses Gebäude nicht geben. 

Nebenanlagen wie überdachte Fahrradabstellflä-
chen können auf beiden Baufeldern im Bereich der 
Tiefgaragen und der festgesetzten Carports (siehe 
Bebauungsplan) vorgesehen werden.

Die formalen Vorgaben ergeben sich aus den 
textlichen und zeichnerischen Festsetzungen des 
Bebauungsplans sowie den abgestimmten Nut-
zungskennwerten. In der nachfolgenden Liste sind 
auszugsweise die allgemeinen textlichen Festset-
zungen aus dem Bebauungsplan 2452 aufgeführt, 
die für das Verfahren verbindlich sind:
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4.4.2 Übersicht der allgemein gültigen Fest-
setzungen des Bebauungsplans 2452

Maß der nutzung

EG Oberkante Fertigfußboden EG mind. 0,10 m – max. 1,10 m über Straße tF 5

Terrassen, Wintergärten, 
Überdachungen

nur bis max. 3 m Tiefe und 15 m² auf der nicht überbaubaren GF tF 7

GRZ/GFZ im Baufeld: GRZ 0,4; IV-V (G.1.) sowie III-IV Geschosse (G.2) zF

GRZ zulässige GRZ kann ausnahmsweise 10 % überschritten werden* tF 8

nicht überbaubare flächen/ nebenanlagen

Nebenanlagen als Gebäude nur innerhalb der überbaubaren Fläche tF 12

Nebenanlagen pro WE nur bis 10 m² und max. Höhe 2,5 m tF 13

Unterflursysteme auch außerhalb d. überbaubaren GF erlaubt tF14

Müllstellplätze nur in Nebenanlagen oder Gebäudekubatur tF 15

baulinien

Zurückweichen bis 1,0 m ausnahmsweise, wenn untergeordnet tF 16

Überschreiten bis 1,5 m ausnahmsweise, wenn untergeordnet (Balkone, Erker) tF 17

tiefgaragen/ stellplatzanlagen

Garagen + Carports max. 2,5 m hoch tF 18

TG und Untergeschosse sind keine Vollgeschosse, geringfügige Überschreitung. mögl. tF 19 + 
20

Dächer TG nicht über Straßenniveau, intensiv zu begrünen (mind. 40 cm) tF 21

Vertikale Öffnungen TG nur untergeordnet zulässig im Sockelbereich tF 21

Baumstandorte Carports es kann geringfügig abgewichen werden tF 23

energie

Konstruktion Dach Errichtung von Solarenergieanlagen muss möglich sein tF 24

gestalterische festsetzungen

techn. Dachaufbauten bei FD Überschreitung der GH zulässig, wenn zurückversetzt tF 25.1

fassaden

25% Ziegel an Baulinie Gebäudeaußenwände an BL mind. 25% als Ziegel tF 26

natur/ ausgleich

Baumpflanzung je 250 m²/Grundstücksfläche 1 einheimischer Laubbaum oder 
hochstämmiger Obstbaum (Mindeststammumfang: 14 cm)

tF 31.1

Baumpflanzungen Carports bei Berechnung der zu pflanzenden Bäume auf Grundlage  
StellplOG anzurechnen

tF 31.2

Abb. 19 Ausschnitt Grünordnungsplan zum Bebauungsplan 2452 
 Quelle: urbanegestalt



Gärten Nicht überbaubare Grundstücksflächen sind zu begrünen, je 100 
m² 5 laubabwerfende Sträucher oder 1 einheimischer Laubbaum

tF 31.3

Einfriedungen zum öff. Straßenraum als Hecke tF 31.4

festgesetzte Hecken mind. 1,20 m hoch tF 31.4

Dachbegrünung FD und Carport mind. 10 cm extensiv begrünen (FlachdachOG), 
Ausnahmen bis max. 50% möglich

tF 31.5

regenwasserbewirtschaftung

Zufahrten, Wege, Carportan-
lagen, PKW-Stellplätze

sind wasserdurchlässig zu gestalten (breitfugige Pflasterung,  
offenporige Steine etc.) oder in angrenzenden Bereichen oberflä-
chig zu versickern

tF 33

BL: Baulinie; DF: Dachflächen; FD: Flachdach; GF: Grundstücksfläche; GH: Gebäudehöhe; ö: öffentlichen; 
tF: textliche Festsetzung des Bebauungsplans; zF: zeichnerische Festsetzung

*Es wird besonders darauf hingewiesen, dass bei der Berechnung der GRZ die Flächen nach BauNVO § 
19 Abs. 4 zu berücksichtigen sind. Die Ausnahme ist eine Ermessensentscheidung nach § 31 BauGB der 
Gemeinde.

4.5 Vorgaben des Grünordnungsplans
Der Grünordnungsplan (Abb. 19) sieht im Bereich 
der privaten Grundstücksflächen neben einer 
hohen Multifunktionalität kleinteilige grünordne-
rische Maßnahmen vor. Insgesamt wird ein hohes 
Maß an Bepflanzung gefordert. Diese Bereiche 
sollen als Gärten gestaltet werden. Flächen für 
Erholung, Begegnung und Kinderspiel sollen in die 
Gestaltung integriert werden.

Carportanlagen sind mindestens extensiv zu be-
grünen und mit großkronigen Bäumen zu ergänzen 
(Abb. 18 + 19). Zudem werden weitere Baumpflan-
zungen festgesetzt (je 250 m² Grundstücksfläche 
ein kleinkroniger Laubbaum). 

Weitere Festsetzungen sind dem Grünordnungs-
plan zu entnehmen (Anlage 6).
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Abb. 20 Abgrenzung Plangebiet  
 Quelle: De Zwarte Hond mit Nachbearbeitung von BPW Stadtplanung   
 nach aktuellem Planungsstand
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5.2 Gestalterische Anforderungen
Mit diesem Wettbewerbsverfahren soll zum 
einen der nordöstliche Abschluss des Quartiers 
formuliert werden. Die exponierte Lage dieses 
Teilbereichs (Baufeld G.1) direkt am Deich zum 
Landschaftsraum Werdersee wird gemäß der 
städtebaulichen Konzeption durch einen maß-
stäblichen und gestalterischen Akzent markiert. 
Entlang des nördlichen Abschlusses des Quartiers 
ist eine homogene Formsprache gewünscht, die 
ein Wahrnehmen des Quartiers als Ganzes ermög-
licht. Dies spiegelt sich auch in der geradlinigen 
Baulinie wider, die eine klare Raumkante vorgibt. 
Im Inneren des Quartiers hingegen (Baufeld G.2) 
sind unterschiedliche Blickbeziehungen, Rhyth-
misierungen und Perspektiven erwünscht, so 
verspringt die Baulinie hier und ermöglicht so, je 
nach Blickwinkel, vielfältige Nahwirkungen der 
Gebäude. Auf beiden Baufeldern soll das durch 
Reihenhäuser und freifinanzierten Wohnungsbau 
geprägte Wohnangebot der Gartenstadt Werder-
see mit kreativen und innovativen Grundrissen im 
Geschosswohnungsbau nach Wohnraumförder-
richtlinie ergänzt werden. 

Weitere gestalterische Anforderungen ergeben 
sich aus dem Gestaltungshandbuch von De Zwarte 
Hond (Anlage 5).

Das für den Außenraum abgefragte Gesamtkon-
zept der beiden Baufelder G.1 und G.2 soll dem 
Schwerpunktthema „Kinder in der Stadt“ in beson-
derem Maße gerecht werden und auch über das 
Grundstück hinausgehende Rahmenbedingungen 
einbinden. Dabei werden Antworten auf Fragestel-
lungen erwartet, wie: Werden den Kindern Räume 
für Bewegung und Rückzug angeboten? Welche 
Angebote zum Spiel und/ oder freien Entfaltung 
und Aneignung von Räumen sind möglich? Werden 
differenzierte Erfahrungen im Wohnumfeld- und 
Quartier und die Selbständigkeit von Kinder 
gefördert? Können sich Kinder in ihrer Umgebung 
orientieren und sicher das Wohnumfeld erkunden?

Die Grundstücke grenzen nicht direkt aneinander, 
es besteht jedoch der Wunsch, diese konzeptionell 
zu verbinden. Das dazwischenliegende Flurstück 
kann und soll im Bereich der angrenzenden Bau-
grundstücke mit berücksichtigt werden.

5.3 Raumfunktionale Anforderungen
Innerhalb der im Bebauungsplan festgelegten 
Baugrenzen, -linien und Höhenfestsetzungen sind 
Grundrisse zu erarbeiten und die entsprechende 
Fassadenausgestaltung zu lösen. Dabei soll auf bei-

den Baufeldern zusammen eine Wohnfläche von 
2.900 m², gemäß Wohnflächenverordnung entste-
hen. Neben den Festlegungen im Bebauungsplan, 
dem dazugehörigen Grünordnungsplan und den 

5  Aufgabenstellung

5.1 Plangebietsabgrenzung
Das Plangebiet umfasst eine Fläche von insgesamt 
rd. 3.600 m² und teilt sich in Baufeld G.1 und G.2 
auf. Die Plangebietsabgrenzung ist in Abbildung 20 
dargestellt. G.1 umfasst das Flurstück 26/28, G.2 
umfasst die Flurstücke 26/27, 26/34 und 26/35 (s. 
Anlage 4 Verkehrsanlage und Grünflächen). Die 
genauen Abmessungen sind der dwg. „Grundlage 
B-Plan“ zu entnehmen (Anlage 1 Plangrundlage).

g.1

g.2



 g.1

Personen Wohnfläche Zimmer anzahl anteil hinweise

1-2 ≤ 50 m² 2 15 51% Single (optional Paar)

2 ≤ 60 m² 2-3 6 21% Paar etc.

2 ≤ 70 m² 3 4 14% EinElternfamilie

3 ≤ 75 m² 3 4 14% Familie etc.

 g.2

Personen Wohnfläche Zimmer anzahl anteil hinweise

1-2 ≤ 50 m² 2 4 23% Single (optional Paar)

2 ≤ 70 m² 3 1 6% EinElternfamilie

3 ≤ 75 m² 3 3 18% Familie etc.

3 ≤ 85 m² 4 2 12% Familie etc.

3 ≤ 95 m² 5 1 6% Familie etc.

4 ≤ 125 m² 6 1 12% Cluster (e + 2K) + single

WE 1 (E + 2K)

WE 2 (Single)

Gemeinschaftsraum

davon 3 65 m² 3

davon 1 40 m² 2

20 m² 1

4 ≤ 140 m² 7 2 23% Cluster 2x (e + K)

WE 1

WE 2

Gemeinschaftsraum

davon 2 60 m² 3

davon 2 60 m² 3

20 m² 1
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Empfehlungen im Gestaltungshandbuch formuliert 
die Ausloberin weitere Vorgaben an die architek-
tonischen Entwürfe. In die hochbaulichen Anforde-
rungen sind die nachfolgenden Qualitätsanforde-
rungen der Vorhabenträgerin einzubeziehen. 

5.3.1 Wohnungsmix und -größe

Auf dem Baufeld G.1 soll ein bunter Mix aus 
Wohnungen für unterschiedliche, eher kleinere 
Haushaltsformen mit Angeboten für Singles, Paare, 
Alleinerziehende und Kleinfamilien mit insgesamt 
ca. 1.600 m² Wohnfläche entstehen. 

Das Wohnungsgemenge des Baufelds G.2 rich-
tet sich besonders an Familien und Haushalte 
mit Kindern mit insgesamt ca. 1.300 m² Wohn-
fläche. Hier sollen insbesondere verschiedene 
Clusterwohnungstypen für Einelternfamilien 
angeboten werden. In beiden Gebäuden wird ein 
Mehrgenerationengefüge angestrebt.

Die Tabelle zeigt eine Übersicht über den ange-
strebten Wohnungsmix in den Geschosswohnungs-
bauten der beiden Baufelder. Die prozentuale 
Verteilung an Wohneinheiten stellt eine Orientie-
rungshilfe dar:

g.1



Abb. 21 Clusterwohnungstyp für EinElternfamilien 
 Quelle: GEWOBA mit Bearbeitung von BPW Stadtplanung
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Auf den beiden Baugrundstücken G.1 und G.2 sol-
len zu 100% geförderte, preisgebundene Wohnun-
gen im Geschosswohnungsbau errichtet werden. 
Somit sind für alle Wohnungen die Maßgaben der 
Wohnungsbauförderung (Anlage 7) einzuhalten. 
Insbesondere sind Wohnflächenbegrenzungen, 
Bezahlbarkeit und ergänzende Anforderungen an 
die Förderfähigkeit des Wohnraums zu berücksich-
tigen.

Im Sinne der angestrebten Erweiterung des Seg-
ments des bezahlbaren Wohnens sollten die aufge-
führten Flächenwerte eher unterschritten, keines-
falls jedoch überschritten werden. Insbesondere 
in den kleinsten Wohneinheiten sind intelligente 
Lösungen zur Flächenausnutzung gefragt. 

Zur Wohnfläche einer Wohnung gehören nur 
innerhalb der Wohnung befindliche Flächen. Not-
wendige Abstellflächen außerhalb der Wohnung 
werden nicht eingerechnet. Die Grundflächen von 
Terrassen, Balkonen und Loggien sind zu einem 
Viertel der Wohnfläche zuzurechnen. Die Ermitt-
lung erfolgt nach Wohnflächenverordnung (Wohn-
FlV).

5.3.2 Grundrisse und Ausstattung

Neben konventionellen Grundrissen für unter-
schiedliche Haushaltsgrößen mit individuellen 
Zimmern und teilweise (bis zu 50 %) gemeinsam 
genutzten Bereichen für Kochen, Essen und 
Wohnen sollen alternative Grundrisskonzepte wie 
Clusterwohnungen zugunsten der Vereinfachung 
gegenseitiger informeller Unterstützung der Nut-
zer*innen (EinElternfamilien) angeboten werden.

Die Clusterwohnungen sollen sich aus maximal 
zwei Individualwohnungen mit einem zwischen-
ge-schalteten Gemeinschaftsraum moderater Grö-
ße zusammensetzen. Insgesamt soll die Cluster-
funktion zu keiner Flächenmehrung im Vergleich 
zu den Standardwohnungstypen der Aufstellung 
führen. Das bedeutet, die Individualeinheiten 
sind um die Anteile des Gemeinschaftsraumes zu 
reduzieren. Jede Individualeinheit ist so auszustat-
ten (Bad, Küche etc.), dass deren Nutzung autark 
funktioniert. 

Das Freisitzangebot ist idealerweise dem Ge-
meinschaftsbereich zugeordnet, dies erzielt eine 
größere zusammenhängende, besser nutzbare und 
gemeinschaftsstiftende Fläche.

Das Mitdenken von Nutzungsvarianten, bei Auf-
lösung der Clusterfunktion ist gewünscht. Idea-
lerweise sind diese so strukturiert, dass diese bei 
Bedarf wieder in Individualwohnungen geteilt wer-
den können. Diese sollen durch kleinere bauliche 
Veränderungen getrennt voneinander nutzbar sein 
und der Förderfähigkeit weiterhin entsprechen.

Ein Einbettkinderzimmer darf nicht kleiner sein 
als 10 m² und nicht ausschließlich nach Norden 
orientiert sein. Eine Vier-Personen-Wohnung soll 
mit zwei getrennten Kinderzimmern versehen sein. 
Ein Zweibettkinderzimmer darf in der Regel nicht 
kleiner sein als 14 m². Ausnahmen von den vorste-
henden Mindestflächen für Kinderzimmer können 
zugelassen werden, wenn entsprechende Spielflä-
chen an geeigneter Stelle nachgewiesen werden.

Im Eingangsbereich aller Wohnungen ist ausrei-
chend Platz für eine Garderobe vorzuhalten. In 
jede Wohnung ist in Abhängigkeit der Wohnungs-
größe ein Abstellraum von ca. 2m² zu integrieren. 
In diesem ist möglichst die Waschmaschinen-/ 
Trocknerkombination zu positionieren. Bei klei-
neren Wohnungen kann der Abstellraum auch in 
Form eines Einbauschrankes (Modul 60x60 cm je 
Person) nachgewiesen werden.

Weiterhin sollte für jede Wohnung ein zusätzlicher, 
außerhalb der Wohnung liegender Abstell- bzw. 
Keller(ersatz)raum nachgewiesen werden. Dieser 
soll in Abhängigkeit der Wohnungsgröße und des 
Abstellflächenangebots innerhalb der Wohnung so 
bemessen sein, dass jede Wohnung über insge-
samt mindestens 3 - 6 m² Abstellfläche verfügt. 
Die sinnvolle Verortung dieser Abstellflächen 
innerhalb der Gebäude ist Teil der konzeptionellen 
Auseinandersetzung.
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Alle Wohnungen sollten über einen gut nutzbaren 
privaten Außenraum in Form eines Balkons, einer 
Terrasse oder einer Loggia verfügen. Dieser kann, 
bei Berücksichtigung der lärmtechnischen Belange, 
entwurfsabhängig ausgerichtet sein. Die Cluster-
wohnungen sollen vorzugsweise einen gemein-
samen Balkon oder eine gemeinsame Terrasse 
erhalten; dem endsprechend größer und vom 
Gemeinschaftsbereich erreichbar sein. Wohnun-
gen für Familien mit Kindern werden möglichst mit 
einer direkten Verbindung in den privaten oder 
halböffentlichen Freiraum geplant.

Die Küchen können in den Wohnraum integriert 
werden, wenn der Nutzungsbereich „Küche“ 
funktional und nicht störend für die Wohnnutzung 
positioniert wird. Eine offene und großzügige 
Gestaltung des Wohn- und Kochbereichs wird 
begrüßt. Eine ausreichende Belichtung, auch der 
Küchen, ist wünschenswert. Bei Wohnungen grö-
ßerer Haushalte, ab 4 Personen, werden separate 
Küchen bevorzugt. Circa die Hälfte der Wohnun-
gen soll möglichst mit Küchen als geschlossene, 
bzw. abschließbare Räume geplant werden. 

Das Schlafzimmer soll Stellflächen für ein mind. 
2 m x 2 m dimensioniertes Bett sowie für eine 
Schrankfläche von 3 m Länge und einer Tiefe von 
mind. 60 cm bieten. 

Die Bäder sind funktional und barrierefrei zu 
gestalten und sollen daher bodengleiche Duschen 
erhalten. Es soll keine Platzierung der Badewannen 
vor Fensterflächen und keine bodentiefen Fenster 
im Bad/ WC geben. Die Badezimmer sollen mit 
Handtuchheizkörpern ausgestattet werden, eine 
Verortung dieser soll dargestellt werden. Direkt an 
den zentralen Wohnbereichen (Wohnzimmer oder 
entsprechend genutzter Bereich in einem offenen 
Grundriss) gelegene Zugänge in die Sanitärberei-
che sind zu vermeiden.

5.3.3 Raumhöhen

Die lichten Raumhöhen der Regelgeschosse sollen 
mind. 2,60 m betragen. In abgehängten Räumen 
wie Flur oder Bad ist eine reduzierte Raumhöhe 
von mind. 2,50 m möglich. Für alle Wohnungen 
werden eine gute Transparenz und Helligkeit 
erwartet. Die im Bebauungsplan zulässige Gebäu-
dehöhe einschließlich der Dachaufkantungen, etc. 
ist verbindlich einzuhalten. 

5.3.4 Müllentsorgung

Abfall- und Müllsammelbehälter sind in den 
Nebenanlagen oder in der Kubatur der Gebäude 
unterzubringen (s. Anlage 3 Bebauungsplan 2452). 
Die Müllräume sollen vorzugsweise in den Erdge-
schossen geplant werden. Sie sind durch ausrei-
chend große Zugänge von außen zugänglich und 
haben, sofern vom Treppenhaus zugänglich, eine 
Geruchsschleuse. Als Müllgefäße sind nur 1.100- 
oder 770-Liter-Container vorgesehen. Müllräume 
sind so anzuordnen, dass die Tonnen selbstständig 
von der Müllabfuhr auf die Straße zu ziehen sind. 

Überschlägig lässt sich die Bedarfsfläche für die 
Aufstellung der Großcontainer inkl. Verkehrsfläche 
mit folgendem Schlüssel ermitteln: 

Vermietbare Fläche (Wohnfläche + sonstige Nutz-
fläche) / 140 = ca. Fläche für Müllräume 

5.3.5 Technik- und Hausanschlussräume

In jedem Gebäude sind ausreichend dimensionier-
te Technik bzw. Hausanschlussräume in geeigneter 
Lage nachzuweisen. Die Gebäude werden an das 
geplante Fernwärmenetz angeschlossen.

Der benötigte Raum für die Wärmeübergabesta-
tion ist stets an der Außenwand zu verorten. In 
Ausnahmefällen darf der Raum auch innerhalb des 
Gebäudes liegen. Der maximale Abstand von Au-
ßenwand zum innenliegenden Heizraum darf 5 m 
nicht überschreiten. Für die Übergabestation ist in 
Abhängigkeit der Leistung eine Mindestfläche von 
3 m x 1,5 m vorzuhalten. 

Für die Warmwasserbereitung ist bauseits generell 
ein Speichersystem vorzusehen (Speicher, Spei-
cherladesystem, Frischwasserstation mit Speicher). 

5.3.6 Fassaden und Freisitze

Der Wandaufbau hat zu berücksichtigen, dass das 
KfW-Effizienzhaus 55 als Energiestandard vorge-
schrieben wird und Kunststofffenster mit einer 
3-fach-Verglasung verbaut werden sollen. 

Die Aussagen des Gestaltungshandbuchs von De 
Zwarte Hond dienen zur Orientierung bei der Aus-
gestaltung und der architektonischen Ausformulie-
rung der Gebäude. 



* Brem LBO §39 (4) 

Gebäude mit einer Höhe nach § 2 Absatz 3 Satz 
2 von mehr als 10,25 m müssen Aufzüge in 
ausreichender Zahl und Größe haben. Dabei sind 
Räume im obersten Geschoss nicht zu berück-
sichtigen, die eine Nutzungseinheit mit Aufent-
haltsräumen im darunter liegenden Geschoss bil-
den. Von diesen Aufzügen muss mindestens ein 
Aufzug Kinderwagen, Rollstühle, Krankentragen 
und Lasten aufnehmen und Haltestellen in allen 
Geschossen haben. Dieser Aufzug muss von der 
öffentlichen Verkehrsfläche sowie allen Geschos-
sen aus barrierefrei erreichbar und nutzbar sein. 
Haltestellen im obersten Geschoss sind nicht 
erforderlich, wenn sie nur unter besonderen 
Schwierigkeiten hergestellt werden können. Satz 
1 gilt nicht beim nachträglichen Ausbau oberster 
Geschosse nach § 2 Absatz 7 Satz 1 in den am 1. 
Januar 1996 bestehenden Gebäuden. 
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Um die Vorgaben für den sommerlichen Wärme-
schutz einhalten zu können, müssen ein außenlie-
gender Sonnenschutz bzw. Verschattungselemente 
eingebaut werden können. 

Jede Wohnung soll einen Freisitz besitzen. Brüs-
tungen sollten durch eine überwiegend blickdichte 
Ausführung Sichtschutz und Privatsphäre ermög-
lichen. Aber die Ausbildung von Balkongeländern 
und Fensterbrüstungen soll auch Kindern eine 
freie Sicht in den Außenraum ermöglichen. 

5.3.7 Hauseingänge

Die Zugänge ins Haus und die Eingangsbereiche 
sollen einladend, barrierefrei und angemessen 
großzügig gestaltet sein. Ein kinderfreundlicher 
Eingangsbereich zeichnet sich durch Offenheit 
und Übersichtlichkeit und von Kindern bedien-
bare Klingeln, Sprechanlagen und Türen aus, die 
Kindern eine selbstständige Nutzung erlauben. 
Dies gilt gleichermaßen auch für die Benutzer von 
Rollstühlen.

Eine Abstellmöglichkeit für Kinderwagen und 
Gehhilfen etc. vervollständigt die familien- und 
kindgerechte Eingangssituation. Briefkästen sind 
in den Hauseingang zu integrieren, nur von innen 
bestückbare Briefkästen sind nicht gewünscht. 

5.3.8 Barrierefreiheit

Alle Wohnungen sollen barrierefrei (nach Brem-
LBO) und im Sinne der Technischen Baubestim-
mungen (BremLTB) vom 7. September 2015 (Brem.
ABL. S. 1138) gem. Anlage 7.3/2 nach DIN 18040-
2 barrierefrei konzipiert werden. Dies umfasst 
insbesondere die barrierefreie Planung für Flure 
außerhalb und innerhalb der Wohnung, Wohnräu-
me, Küchen, mindestens einen Schlafraum und 
einen Sanitärraum. Der Sanitärraum ist mit einer 
bodengleichen Dusche auszustatten, so dass deren 
Fläche gleichzeitig als Bewegungsfläche oder seitli-
che Aufstellfläche neben dem WC nutzbar ist.

An geeigneter Stelle sind geschützte Abstellflä-
chen für Kinderwagen und Kinderfahrzeuge sowie 
Rollatoren vorzusehen, die niveaugleich auf der 
Eingangsebene liegen oder barrierefrei zugänglich 
sind. Aufzüge zur Aufnahme einer Krankentrage* 
müssen eine nutzbare Grundfläche von mindes-
tens 1,10 m x 2,10 m, zur Aufnahme eines Roll-
stuhls von mindestens 1,10 m x 1,40 m haben.

5.3.9 Stellplätze

Pkw 

Die geforderten Pkw-Stellplätze des Gebäudes G.1 
sind in einer Tiefgarage auf dem Baufeld nachzu-
weisen. Die Stellplätze für das Baufeld G.2 sind 
oberirdisch in Form von zwei Carportanlagen auf 
dem Baufeld vorzusehen. Es gilt das Stellplatzorts-
gesetz Bremen (StellplOG 2009) mit 0,8 Stellplät-
zen pro Wohneinheit bis 90 m². Des Weiteren ist 
die Bremer Garagenverordnung (BremGarV) zu 
beachten. Insbesondere gelten bei eventueller 
Überschreitung von 1.000 m² Abstell- und Ver-
kehrsfläche die normativen Vorgaben einer Groß-
garage, die u.a. eine getrennte Ein- und Ausfahrt 
bzw. doppelspurige Rampen mit flankierendem 
Gehweg erforderlich macht.

Die Breite der Tiefgaragenplätze soll in Abhängig-
keit der Begrenzungssituation an den Längsseiten 
des PKW mindestens betragen: 

> 2,50 m ohne seitliche Begrenzung  
> 2,65 m mit einseitiger Begrenzung 
> 2,75 m mit beidseitiger Begrenzung

Die Fahrbahnbreite soll ca. 6,00 m breit sein. Die 
lichte Höhe unterhalb der Unterzüge soll mind. 



Personenbelegung gem. WfP Zimmer Wohnfläche in m²

1 Person 1 25 bis 30

1 Person 2 50

2 Personen 2 60

3 (alleinerziehende mit 1 Kind) 3 70

3 Personen 3 75

4 Personen 4 85

5 Personen 5 95

Je weitere Person 1 10

41

Fahrrad 

Die Anzahl der nachzuweisenden, überdachten 
und abschließbaren Fahrradabstellplätze liegt in 
Gebäuden für Familien mit Kindern über der An-
zahl der notwendigen Fahrrad-Abstellplätze gemäß 
Stellplatzortsgesetz (pro Wohneinheit bis 60 m² 
einen und pro WE größer 60 m² zwei Fahrrad-
stellplätze). Daher ergibt sich die im Verfahren zu 
erzielende Anzahl an überdachten und abschließ-
baren Fahrradstellplätzen aus der Personenbele-
gungszahl gemäß Wohnraumförderungsprogramm 
(WFP) der Wohnungen.

Überdachte Fahrradabstellflächen können auf 
beiden Baufeldern oberirdisch im Bereich der 
Tiefgaragen und der festgesetzten Carports (siehe 
Bebauungsplan) vorgesehen werden.

Die Fahrradstellplätze können dabei sowohl 
oberirdisch, im Untergeschoss als auch innerhalb 
der Gebäudekubatur im Erdgeschoss unterge-
bracht werden. Begrüßt wird eine wohnungsnahe 
Unterbringung, die die Nutzung des Fahrrads vor 
dem Auto durch ein komfortables Erreichen der 
Fahrradstellplätze präferiert.

Bei einer Unterbringung in den TG sollten - im Sin-
ne der Benutzerfreundlichkeit - Rampensteigungen 
nicht größer als 6 % aufweisen. Parallelerschlie-
ßungen zu den MIV Zufahrten sind ggf. zu prüfen.

2,05 m betragen. Die Treppenhäuser und Aufzüge 
aller Hauseinheiten müssen barrierefrei und direkt 
mit der Garagenebene verbunden sein.



5.4 Anforderungen an den Freiraum
Im Rahmen des Wettbewerbs soll eine vertiefende 
Betrachtung und Planung für die beiden Baufelder 
G.1 und G.2 mit Fokus auf dem Thema „Kinder in 
der Stadt“ ausformuliert werden. Darüber hinaus 
wird für die Freiräume insgesamt ein strategischer 
Ansatz gesucht, der hohe Aufenthaltsqualität und 
die Überlagerung mit verschiedenen funktionalen 
Anforderungen verbindet und daraus attraktive 
Freiräume entwickelt. Grundlage dafür sind der 
städtebauliche Entwurf von De Zwarte Hond (Anla-
ge 2) und der Grünordnungsplan von urbanegestalt 
(Anlage 6) sowie die freiraumrelevanten Festsetzun-
gen im Bebauungsplan (Anlage 3). 

Eine sorgfältige Gestaltung der Außenanlagen, die 
alle Sinne anregt, ist insbesondere für Kinder von 
großer Bedeutung. Dazu bedarf es einer guten 
Raumgliederung mit unterschiedlichen Raum-
qualitäten, mit Rückzugsangeboten, aber auch 
mit großzügigen Sichtachsen. Bepflanzungen sind 
mit unterschiedlichen, vorwiegend heimischen 
Gehölzen und Stauden so differenziert zu planen, 

dass diese in allen vier Jahreszeiten unterschied-
liche Wirkungen erzeugen. Die wohnungsnahen 
Kinderspielflächen sollten möglichst von den 
Familienwohnungen aus einsehbar sein, um die 
Aufsichtspflicht der Eltern zu erleichtern und den 
Kindern ein gefahrloses Erkunden ihrer Umwelt zu 
ermöglichen. Wege sollen nicht nur der Erschlie-
ßung der Wohnanlage dienen, sondern auch als 
Spielbereiche für Kinder und Kommunikationsor-
te der Bewohner*innen konzipiert werden. Die 
Planung sollte durch Übersichtlichkeit und aus-
reichende Beleuchtung eine angstfreie Nutzung 
gewährleisten.

Die Baufelder G.1 und G.2 sollen dabei zusammen 
gedacht und entwickelt werden. Eine Wegever-
bindung zwischen den Baufeldern ist nachdrück-
lich gewünscht und eine sinnvolle Aufteilung der 
Spielbereiche über beide Grundstücke hinweg und 
unter konzeptioneller Einbindung des geplanten 
Spielplatzes am Deich (außerhalb des Plangebiets) 
ist Teil der Wettbewerbsaufgabe.

5.5 Umgang mit Schalleintrag / Lärmimmission
Das Wettbewerbsgebiet ist Verkehrs- und Fluglärm 
ausgesetzt. In der späteren Ausführungsplanung 
ist die Sicherstellung der gesetzlichen Vorgaben 
innerhalb der Wohnungen durch entsprechende 

bauliche Maßnahmen zu gewährleisten. Siehe 
hierzu auch textliche Festsetzungen des B-Plans (tF 
34 und 35).

5.6 Baukosten
Für die Umsetzung der baulichen Maßnahmen ste-
hen in den Kostengruppe 300/ 400 maximal 1.800 
€ netto/ m² vermietbare Nutzfläche zur Verfügung. 
Für die Freiraumplanung stehen in der Kosten-
gruppe 500 110 € brutto/ m² für Grünflächen und 
150€ brutto/ m² für Terrassen, Pflasterflächen und 
Spielplätze zur Verfügung. Die plausible Einhaltung 
der Kostenvorgabe wird Teil der Bewertung in den 
nachfolgenden Verhandlungsgesprächen sein. 
Die Bewirtschaftungskosten und die erwartbaren 
Lebenszykluskosten sind Teil der Bewertung im 
Wettbewerbsverfahren.

Die Ausloberin erwartet eine wirtschaftliche Pla-
nung ohne besondere statische Herausforderun-
gen. Alle Aspekte der Nachhaltigkeit – Ökologie, 

Ökonomie und Soziales – sind in der Planung in ei-
nem ausgewogenen Verhältnis zu berücksichtigen.
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03.06.2020 12:00 Uhr Beginn der Bearbeitung (13 Wochen)

16.06.2020 10:00 Uhr Testlauf Videokonferenz

17.06.2020 12:00 Uhr Ende des Rückfragenzeitraums

18.06.2020 10:30 Uhr Preisrichtervorgespräch

18.06.2020 11:00 Uhr Auftakt- und Rückfragenkolloquium

02.09.2020 14:00 Uhr Abgabe

09.09.2020 14:00 Uhr Abgabe Modell

Sept. 2020 Vorprüfung

30.09.2020 10:30 Uhr Preisgerichtssitzung

Nov. 2020 Ausstellung

Anfang 2021 Ergebnisse/Rückschau „ungewöhnlich wohnen - KidS“, Stadtdialog (als 
Abschluss des Themas - nicht Teil des Verfahrens)

6  Terminübersicht

7  Anlagen
1 Plangrundlage des Plangebietes .dwg

2 Städtebaulicher Entwurf Lageplan .pdf

3 Bebauungsplan 2542 – Planzeichnung und textl. Festsetzung + Begründung .pdf

4 Verkehrsanlagen + Grünflächen .pdf

5 Gestaltungshandbuch – De Zwarte Hond .pdf

6 Grünordnungsplan - urbanegestalt .pdf

7 Technische Richtlinien zum Wohnungsbauförderprogramm .pdf

8 Vordruck Berechnungsbogen / Flächenübersicht .xls

9 Vordruck Verfassererklärung .pdf

10 360°-Bilder

11 Dokumentation der begleitenden Beteiligung „Kinder in der Stadt“

12 Literaturliste zu „Kinder in der Stadt“ .pdf

13 Anlagenverzeichnis .pdf
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